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Auf den Punkt gebracht: Meldungen - Deutsche Rentenversicherung

21.04.2017 - zusätzliche Qualitätsmerkmale zur Verfahrenssicherheit entsprechend ...... und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, .... Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen. 
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Sozialversicherungsprüfung im Unternehmen



Auf den Punkt gebracht: Meldungen > Ausgabe 2017



Meldungen – so machen Sie es richtig Die Kranken- und Pflegekassen, die Rentenversicherungsträger, die Unfallversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben von allen Arbeitgebern Informationen über die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer. Deshalb müssen alle Arbeitgeber entsprechende Meldungen erstatten. Die Daten dieser Meldungen dienen insbesondere auch dazu, die Ansprüche der Beschäftigten auf Leistungen gegenüber den zuständigen Versicherungsträgern sicherzustellen. Grundlagen für das gemeinsame Meldeverfahren in der Sozialversicherung im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag sind die §§ 28a bis 28c SGB IV, die Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung DEÜV) sowie die zu § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 SGB IV erlassenen Gemeinsamen Grundsätze der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung. Auf Grundlage des gemeinsamen Meldeverfahrens haben sich mittlerweile weitere elektronische Datenaustauschverfahren zwischen den Arbeitgebern und einzelnen Sozialversicherungsträgern etabliert. Hierzu gehören u. a. die elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen (§ 107 SGB IV) sowie Arbeitsbescheinigungen für die Bundesagentur für Arbeit (§ 108 Abs. 1 SGB IV), elektronische Erstattungsanträge nach dem AAG und das Meldeverfahren mit den berufsständischen Versorgungseinrichtungen. Da diese Verfahren nicht Bestandteil der Sozialversicherungsprüfung sind, werden sie in dieser Broschüre nicht weiter dargestellt. Diese Broschüre soll die entsprechenden Informationen vermitteln, um die Durchführung des gemeinsamen Meldeverfahrens im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag sicherzustellen. Wichtige Begriffe sind im laufenden Text mit blauer Schrift gekennzeichnet. Sie werden zum Teil am Rand mit dem gleichen oder einem ähnlichen Begriff wiederholt. In der Broschüre „Auf den Punkt gebracht: Prüfung von A – Z“ finden sich die am Rand heraus gestellten Begriffe in lexikalischer Abfolge wieder – ergänzt um prüfungsrelevante Hinweise.
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3



2 6 6 7 8 9 10 10 14 14 14 15 15 15 15 17 17 17 17 20 21 21 22 22 22 22 24 25 25 25 27 36 37 38 40 41



Meldungen 2017 · Inhaltsverzeichnis



8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 9.



Inhalte der Meldungen Abgabegründe Personengruppen Beitragsgruppen Jahresmeldungen zur Unfallversicherung (UV-Jahresmeldungen) 9.1 Inhalte der UV-Jahresmeldungen 9.1.1 Abgabegrund 9.1.2 Meldezeitraum 9.1.3 Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers 9.1.4 UV-Mitgliedsnummer des Beschäftigungsbetriebs 9.1.5 Gefahrtarifstelle 9.1.6 Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Unfallversicherung 9.1.7 UV-Grund 9.2 Meldepflichtiger Personenkreis 9.2.1 Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 9.2.2 Beschäftigte in Privathaushalten 9.2.3 Mitarbeiter in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 9.2.4 Meldungen von Arbeitgebern der öffentlichen Hand/ Unfallkasse 9.2.5 Mitarbeiter von Unfallversicherungsträgern 9.2.6 Vorruhestandsgeldempfänger 9.2.7 Arbeitnehmer in Altersteilzeitarbeit und in anderen flexiblen Arbeitszeitregelungen 9.2.8 Im Insolvenzverfahren freigestellte Arbeitnehmer 9.2.9 Beschäftigte, für die Versicherungsfreiheit in der Unfallversicherung gemäß SGB VII besteht 9.2.10 Meldungen mit einem UV-Entgelt 0 Euro 9.3 Stornierung/Korrektur bereits abgegebener Meldungen 9.3.1 Besonderheiten bei der Korrektur von vor dem 1. Januar 2016 abgegebenen Entgeltmeldungen mit DBUV 10. GKV-Monatsmeldung 11. Haushaltsscheckverfahren 11.1 Form und Inhalt 11.2 Verfahren 12. Meldungen in der Gleitzone 13. Meldefristen 13.1 Anmeldungen 13.2 Abmeldungen 13.3 An-/Abmeldungen 13.4 Jahresmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen
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1. Neues im Überblick 1.1 Weiterbeschäftigung nach Rentenbeginn soll sich lohnen Mit Wirkung vom 1. Juli 2017 soll der Übergang in den Ruhestand deutlich flexibler sowie die Weiterbeschäftigung über den Rentenbeginn hinaus attraktiver gestaltet werden. So beträgt die Hinzuverdienstgrenze vor Erreichen der Regelaltersgrenze ab diesem Zeitpunkt kalenderjährlich 6300 Euro. Die bisherige monatliche Betrachtung des Hinzuverdienstes wird aufgegeben. Zusätzlich werden Teilrenten bei Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze zukünftig stufenlos gewährt. Darüber hinaus wird das Versicherungsund Beitragsrecht beschäftigter Rentner – bereits seit dem 1. Januar 2017 – neu geregelt, was Anpassungen im Meldeverfahren nach sich zieht. Für alle – auch geringfügig entlohnt – beschäftigten Bezieher einer vorgezogenen Altersvollrente besteht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Rentenversicherungspflicht. Die geleisteten Pflichtbeiträge erhöhen den bestehenden Altersrentenanspruch ab dem Folgemonat des Erreichens der Regelaltersgrenze. Geringfügig entlohnt beschäftigte Altersvollrentner können jedoch einen Befreiungsantrag stellen. Darüber hinaus können Beschäftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze durch Erklärung gegenüber ihrem Arbeitgeber auf die ab diesem Zeitpunkt eintretende Rentenversicherungsfreiheit verzichten. Die geleisteten Pflichtbeiträge werden jeweils zum 1. Juli des Folgejahres in einer Rentenneuberechnung rentensteigernd berücksichtigt. Für Zeiten der Versicherungsfreiheit eines mehr als geringfügig Beschäftigten Altersvollrentners ist wie bisher stets der Arbeitgeberanteil zu entrichten. Auf die gesondert geregelten Bestandsfälle soll hier nicht eingegangen werden. Zur Darstellung des neuen Rechts wird im Meldeverfahren künftig zwischen versicherungsfreien und versicherungspflichtigen Altersvollrentnern unterschieden. Hierzu wurde zusätzlich zur bestehenden Personengruppe (PGR) 119 (Versicherungsfreie Altersvollrentner) die PGR 120 (Ver-
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sicherungspflichtige Altersvollrentner) eingeführt. Bis zur technischen Umsetzung der neuen PGR am 1. Juli 2017 ist für versicherungspflichtige Altersvollrentner hilfsweise die PGR 101 zu verwenden. Nach dem 30. Juni 2017 sind alle Meldungen mit der hilfsweise verwendeten PGR 101 zu stornieren und mit der PGR 120 nochmals abzugeben. Alternativ ist zum 1. Juli 2017 für laufende Beschäftigungsverhältnisse ein Wechsel der PGR von 101 auf 120 mit den Abgabegründen 33/13 zu melden. Geringfügig entlohnt beschäftigte Altersvollrentner sind wie bisher stets mit der PGR 109 zu melden. Die Beitragsgruppe in der Rentenversicherung ist in Abhängigkeit des versicherungsrechtlichen Status („1“ = Versicherungspflicht, Verzicht auf die Versicherungsfreiheit, „3“ = Versicherungsfreiheit, „5“ = Versicherungsfreiheit geringfügig entlohnter Beschäftigung) anzugeben. Über die Regelungen in der Rentenversicherung hinaus fällt befristet bis zum 31. Dezember 2021 der bislang zu zahlende Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung ab dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze weg, so dass in der Beitragsgruppe der Arbeitslosenversicherung statt wie bisher die „2“ eine „0“ anzugeben ist. Für jede Veränderung des versicherungsrechtlichen Status – abgebildet in der Personen- und Beitragsgruppe – ist jeweils eine Ab- und Anmeldung mit den Abgabegründen 32/12 abzugeben. 1.2



Digitaler Lohnnachweis zur Unfallversicherung ab 1. Januar 2017 Jedes Unternehmen, welches Personen gegen Entgelt beschäftigt, ist verpflichtet, für ein Beitragsjahr bis spätestens 16. Februar des Folgejahres einen Lohnnachweis abzugeben. Ab dem 1. Januar 2019 ist dieser ausschließlich durch elektronische Datenübertragung zu übermitteln und bildet die alleinige Grundlage der Beitragsberechnung. Das neue elektronische Verfahren startet aus Gründen der Qualitätssicherung parallel zum bisherigen Verfahren bereits am 1. Januar 2017 für das Beitragsjahr 2016. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber in einer zweijährigen Übergangsphase den Lohnnachweis wie bisher in Papierform bzw. Extranet sowie zusätzlich in digitaler Form zu übermitteln hat.
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Vor jeder Erstattung eines digitalen Lohnnachweises ist im sog. Vorverfahren ein automatisierter Abgleich der Unternehmensdaten – dem sog. Stammdatenabgleich – durchzuführen. So wird sichergestellt, dass nur Meldungen mit korrekter Mitgliedsnummer und veranlagten Gefahrtarifstellen übermittelt werden. Der Abruf der Stammdaten erfolgt automatisiert aus dem Entgeltabrechnungsprogramm, muss jedoch aktiv durch den Nutzer angestoßen werden. Wurde ein Stammdatenabgleich durchgeführt, erwartet der Unfallversicherungsträger auch einen digitalen Lohnnachweis. Die für die Teilnahme am elektronischen Verfahren notwendigen Zugangsdaten (Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers, Mitgliedsnummer, PIN) teilt der zuständige Unfallversicherungsträger den Unternehmen schriftlich mit. Die Informationen sind ggf. dem mit der Entgeltabrechnung beauftragten Steuerberater oder Dienstleister weiterzuleiten. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der einzelnen Unfallversicherungsträger. 1.3 A1-Bescheinigung elektronisch beantragen Setzt ein Arbeitgeber einen Beschäftigten im Rahmen eines in Deutschland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses vorübergehend im Ausland ein, gelten in der Sozialversicherung unter Umständen weiterhin allein die deutschen Rechtsvorschriften. Mit den Regelungen des europäischen Gemeinschaftsrechts soll verhindert werden, dass für eine einzige Beschäftigungszeit Beiträge in mehrere Sozialversicherungssysteme – im Inland und Ausland – zu zahlen sind. Die Weitergeltung des deutschen Rechts ist mit einer Entsendebescheinigung nachzuweisen. Innerhalb Europas ist dies die A1-Bescheinigung. Die Bescheinigung wird auf Antrag des Arbeitgebers von der gesetzlichen Krankenkasse des Arbeitnehmers, dem zuständigen Rentenversicherungsträger oder der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen ausgestellt. Sowohl Antrag als auch Bescheinigung werden derzeit in Papierform ausgetauscht.
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Ab 1. Januar 2018 soll es Arbeitgebern möglich sein, A1Bescheinigungen und Ausnahmevereinbarungen elektronisch aus dem Entgeltabrechnungsprogramm heraus bei den o. g. Stellen zu beantragen. Spätestens ab 1. Juli 2018 werden den Arbeitgebern die A1-Bescheinigungen von den Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern auch elektronisch übermittelt. Zum 1. Juli 2019 wird das Papierverfahren endgültig abgelöst, sodass Anträge ab diesem Zeitpunkt verpflichtend elektronisch zu stellen sind. 1.4



Informationsportal „Sozialversicherung für Arbeitgeber“ geht an den Start Im Januar 2017 wird ein im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erstelltes Informationsportal online gestellt. Das Informationsportal soll neue, kleine und mittelständische Arbeitgeber sowie private Haushalte bei der Durchführung der mittlerweile sehr komplexen Meldeverfahren unterstützen. Hierfür soll der Anwender mit einfachen Fragen durch typische Lebenslagen (z. B. Einstellung eines neuen Mitarbeiters) geführt und im Ergebnis die individuelle jeweilige Meldepflicht aufgezeigt werden. Fachbegriffe werden dabei erklärt, sodass keine Vorkenntnisse im Sozialversicherungsrecht erforderlich sein sollen. Darüber hinaus bietet das Portal eine elektronische Fachbibliothek, welche die Besprechungsergebnisse, Rundschreiben u. ä. Dokumente der Sozialversicherungsträger beinhaltet. Die Abgabe von Meldungen über das Portal wird nicht möglich sein.
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2. Automatisiertes Meldeverfahren



Meldungen im automatisierten Verfahren



2.1 Voraussetzungen Die Abgabe von Meldungen erfolgt durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemuntersuchten Entgeltabrechnungsprogrammen oder mittels maschineller Ausfüllhilfen. Voraussetzung für die Erstattung der Meldungen im automatisierten Verfahren ist insbesondere, dass die Daten über die Beschäftigungszeiten und die Höhe der beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte aus maschinell geführten Entgeltunterlagen stammen und auf dieser Grundlage die Beiträge berechnet sowie die Meldungen automatisiert ausgelöst werden. Die den Meldungen zugrunde liegenden Tatbestände müssen maschinell erkannt werden. Für die Beurteilung einer ordnungsmäßigen Abwicklung der Entgeltabrechnung sind die Regelungen des 4. Abschnitts der Beitragsverfahrensverordnung (BVV) maßgebend. Für die Berechnung der Beiträge gilt der 1. Abschnitt der BVV. Standards für die elektronische Übermittlung an die oder innerhalb der Sozialversicherung werden in den „Gemeinsamen Grundsätzen Technik“ der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung nach § 95 SGB IV geregelt. Die Zulassung eines Entgeltabrechnungsprogramms zur Erstattung von Meldungen und Beitragsnachweisen im automatisierten Verfahren ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Diese sind in den Gemeinsamen Grundsätzen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung nach § 22 DEÜV definiert. Die Entgeltabrechnungsprogramme müssen im Wesentlichen folgende Voraussetzungen erfüllen: > Die Stammdaten werden bei der Datenerfassung, spätestens vor jeder monatlichen Abrechnung, maschinell auf Zulässigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft, wobei als fehlerhaft erkannte Daten protokolliert und nicht in die Entgeltunterlagen übernommen werden.
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> >
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Daten werden nur übermittelt, wenn dem Arbeitgeber die melderelevanten persönlichen Daten des Beschäftigten vorliegen. Die Fehlzeiten/SV-Unterbrechungen werden maschinell verwaltet. Die Sozialversicherungsbeiträge werden maschinell ermittelt. Rückrechnungen und Beitragskorrekturen sind mindestens bis zum April des Vorjahres programmgesteuert möglich. Nach Korrekturen von Arbeitsentgelten oder abrechnungsrelevanten Stammdaten im Zeitrahmen der Rückrechnungstiefe und von Märzklausel-Fällen werden bereits abgerechnete Monate (auch Monate, in denen einmalig gezahltes Arbeitsentgelt gewährt wurde) automatisch aufgerollt. Alle melderelevanten Daten werden aus maschinell geführten Entgeltunterlagen entnommen. Alle Meldetatbestände werden maschinell erkannt, alle Meldungen maschinell ausgelöst, vollständig erstattet und dokumentiert. Vor Erstattung der Meldungen und Beitragsnachweise werden die darin enthaltenen Stamm- und Abrechnungsdaten maschinell auf Zulässigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Die Meldung des elektronischen Lohnnachweises und der einzelnen UV-Jahresmeldungen, die aus demselben Entgeltabrechnungsprogramm/System erzeugt werden, werden auf Grundlage derselben Entgelte erstellt und gemeldet. Als fehlerhaft erkannte Meldedaten werden protokolliert und nicht übermittelt. Entgegengenommene Meldungen werden maschinell verarbeitet und dokumentiert.



Diese Voraussetzungen werden im Rahmen einer Systemuntersuchung geprüft. Für die erstmalige Zulassung eines Entgeltabrechnungsprogramms durch eine Systemprüfung mit anschließenden Pilotprüfungen muss sich der SoftwareHersteller an die Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH (ITSG), Seli-
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genstädter Grund 11, 63150 Heusenstamm, wenden. Anschließend gewährleisten permanente Qualitätskontrollen die Umsetzung gesetzlicher Änderungen und Gremienbeschlüsse. Die oben angegebenen Gemeinsamen Grundsätze beschreiben ein modulares Verfahren. Dabei werden zum einen immer zu erfüllende Mindestanforderungen an ein Entgeltabrechnungsprogramm definiert. Diesem Basismodul können zum anderen verschiedene Module oder Qualitätsmerkmale individuell hinzugefügt werden. Das Basismodul besteht aus folgenden Grundkomponenten: Maschinelle Beitragsberechnung für laufendes Arbeitsentgelt, > maschinelle Beitragsberechnung für Einmalzahlungen einschließlich der Märzklausel-Fälle, > Berücksichtigung von Vortragswerten für die Beitragsberechnung, > Gleitzonenregelung, > geringfügig Beschäftigte, > maschinelle Ermittlung der Sozialversicherungstage, > maschinelle Fehlzeitensteuerung, > maschinelle Rückrechnung mindestens bis zum April des Vorjahres, > maschinelle Aufrollung, > maschinelle Führung von Entgeltunterlagen, > maschinelle Erstellung und Übermittlung der Meldungen und Beitragsnachweise, > maschineller Abgleich der Stammdaten mit der UVStammdatendatei, > maschinelle Erstellung und Übermittlung des elektronischen Lohnnachweises, > maschinelles Antragsverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG), > Umlagenberechnung nach dem AAG, > maschinelle Berechnung der Insolvenzgeldumlage, > maschinelle Annahme und Verarbeitung von Informationen der Krankenkassen zur anteiligen Berechnung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen bei einer Mehrfachbeschäftigung, >
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>



maschinelle Abfrage der Versicherungsnummer bei der Datenstelle der Rentenversicherung.



Dem Basismodul können folgende Module oder Qualitätsmerkmale individuell hinzugefügt werden: > Abrechnungsunabhängige Meldungen, > Sofortmeldungen, > Abrechnung für behinderte Menschen in geschützten Einrichtungen, > Abrechnung für behinderte Menschen in Integrationsprojekten, > Abrechnung für in der Seefahrt beschäftigte Personen, > Altersteilzeit, > Beitragsberechnung für Zukunftssicherungsleistungen, > flexible Arbeitszeitmodelle, > Kurzarbeitergeld, > Saison-Kurzarbeitergeld, > Mehrfachabrechnungen innerhalb eines Abrechnungsmonats, > unständig Beschäftigte, > maschinelles Meldeverfahren für berufsständische Versorgungseinrichtungen, > Entgeltbescheinigungen zur Berechnung von Sozialleistungen und Mitteilungen über Vorerkrankungen, > maschinelle Erstellung und Übermittlung der Meldungen und Übertragung der Beitragsnachweise für Zahlstellen, > elektronisch unterstützte Betriebsprüfung, > elektronische Arbeitsbescheinigungen der Bundesagentur für Arbeit (BEA-Verfahren), > Melde- und Beitragsverfahren für Versicherte der knappschaftlichen Rentenversicherung, > Melde- und Beitragsverfahren für in der Seefahrt beschäftigte Personen, > zusätzliche Qualitätsmerkmale zur Verfahrenssicherheit entsprechend dem Pflichtenheft. Wurde ein Programm erfolgreich untersucht, zertifiziert die ITSG das zugelassene Entgeltabrechnungsprogramm und vergibt eine Identifikationsnummer. Diese sendet der
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Arbeitgeber jedes Mal mit, wenn er Daten an die Krankenkasse überträgt. 2.2 Datensätze und Datenbausteine Für die Datenübermittlung zwischen Arbeitgebern und Einzugsstellen sowie berufsständischen Versorgungseinrichtungen werden folgende Datensätze verwendet: 2.2.1 DSKO – Datensatz Kommunikation Zur Identifikation der eingesetzten Software und zur Sicherstellung eines maschinellen Fehlermanagementverfahrens erstellt das vom Arbeitgeber eingesetzte systemgeprüfte Entgeltabrechnungsprogramm bzw. die systemgeprüfte Ausfüllhilfe je Datenlieferung an die Datenannahmestelle einen Kommunikations-Datensatz, der insbesondere die folgenden Daten enthält: > PROD-ID – Produkt-Identifikation des systemgeprüften Softwareproduktes (Programmbezeichnung) > MOD-ID – Modifikations-Identifikation des geprüften Softwareproduktes (Versionsnummer). Aufgrund seiner Verwendung in verschiedenen Meldeverfahren wird der DSKO zentral in den Gemeinsamen Grundsätzen für Kommunikationsdaten nach § 28b Abs. 1 Nr. 4 SGB IV beschrieben. 2.2.2 DSME – Datensatz Meldung Der Datensatz DSME enthält die Daten für eine Anmeldung, Abmeldung, Jahresmeldung, Unterbrechungsmeldung, GKV-Monatsmeldung, Sofortmeldung, Änderungsmeldung, Vergabe und Rückmeldung einer Versicherungsnummer sowie die Daten zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine (DB): > DBME – Datenbaustein Meldesachverhalt > DBNA – Datenbaustein Name > DBGB – Datenbaustein Geburtsdaten > DBAN – Datenbaustein Anschrift > DBEU – Datenbaustein Europäische VSNR > DBUV – Datenbaustein Unfallversicherung > DBKS – Datenbaustein Knappschaft/See > DBSO – Datenbaustein Sofortmeldung
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DBKV – Datenbaustein Krankenversicherung (GKVMonatsmeldung)



2.2.3 DSKK – Datensatz Krankenkassenmeldung Der Datensatz DSKK enthält die Daten zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine: > DBMM – Datenbaustein Meldesachverhalt GKV-Monatsmeldung > DBBG – Datenbaustein Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze > DBNA – Datenbaustein Name Die Krankenkassen fordern bei Vorliegen einer versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung mit dem DSKK/ DBMM die Arbeitgeber auf, die GKV-Monatsmeldung abzugeben. Die auf Grundlage der erhaltenen GKV-Monatsmeldungen gewonnenen Informationen zur anteiligen Beitragsbemessungsgrenze übermitteln die Krankenkassen den Arbeitgebern mit dem DSKK/DBBG. 2.2.4 DSBD – Datensatz Betriebsdatenpflege Mit dem Datensatz DSBD teilen die Arbeitgeber dem Betriebsnummern-Service der Bundesagentur für Arbeit alle relevanten Änderungen der Betriebsdaten (z.B. Name oder Anschrift des Betriebes) mit. Darüber hinaus enthält der DSBD Daten zur Steuerung und Identifikation des Datenbausteins: > DBKA – Datenbaustein Abweichende Korrespondenzadresse. 2.2.5



DSBE – Datensatz Beitragserhebung berufsständische Versorgungseinrichtung Der Datensatz DSBE enthält Daten zur Beitragserhebung für eine berufsständische Versorgungseinrichtung sowie zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine: > DBMI – Datenbaustein Mitgliedsidentifikation > DBHB – Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag 2.3 Stornierung von Meldungen Anmeldungen, Abmeldungen, Jahresmeldungen einschließlich der UV-Jahresmeldungen, Unterbrechungsmeldungen,
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sonstige Entgeltmeldungen und Sofortmeldungen sind zu stornieren, wenn sie > nicht zu erstatten waren, > bei einer unzuständigen Einzugsstelle erstattet wurden oder > unzutreffende Angaben enthielten. Dies gilt auch für Meldungen der Einzugsstellen (DSKK). Bei Stornierung einer bereits übermittelten Meldung durch den Arbeitgeber ist der Datensatz DSME grundsätzlich mit den ursprünglich übermittelten Daten zu übermitteln. Dabei sind im Datensatz DSME nur die Daten zur Steuerung im Feld „Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes“ zu aktualisieren. Dem Datensatz DSME folgt der Datenbaustein DBME, DBKV oder DBSO mit dem Kennzeichen „Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung“.
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3. Maschinelle Ausfüllhilfen Arbeitgeber, die kein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm einsetzen, müssen die Meldungen zur Sozialversicherung mittels systemgeprüfter maschineller Ausfüllhilfen an die Datenannahmestellen übermitteln. Arbeitgeber, die systemgeprüfte Entgeltabrechnungsprogramme einsetzen, können für einzelne Meldungen auch systemgeprüfte Ausfüllhilfen nutzen. Eine maschinelle Zuführung von Meldedaten aus den Beständen der Arbeitgeber in die Ausfüllhilfen ist nicht zulässig. Nähere Auskünfte zu Ausfüllhilfen erteilen die Krankenkassen. 3.1 Ausfüllhilfe „sv.net“ Eine mögliche Ausfüllhilfe, die von den gesetzlichen Krankenkassen kostenlos angeboten wird, ist die Ausfüllhilfe sv.net. Damit werden Anwendungen zur einfachen und gesicherten Kommunikation zwischen Arbeitgebern und den gesetzlichen Krankenkassen über das Internet angeboten. Das Kürzel sv.net steht hierbei für „Sozialversicherung im Internet“. Es bestehen folgende Alternativen: 3.1.1 Internetanwendung „sv.net/standard“ Unter der Internetadresse https://standard.gkvnet-ag.de/ svnet/ kann beispielsweise kostenfrei auf das Produkt sv.net/standard zurückgegriffen werden, das online eine maschinelle Ausfüllhilfe für die Erstellung von Meldungen zur Sozialversicherung zur Verfügung stellt. Zur Nutzung benötigt der Arbeitgeber eine Betriebsnummer und einen aktuellen Internetbrowser. Mit der Internetanwendung können Meldungen zur Sozialversicherung und Beitragsnachweise durch Eingabe der Daten entsprechend der früheren Vordrucksystematik sicher erstellt und an die Krankenkassen übermittelt werden. Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen werden bei Eingabe der Meldedaten durchgeführt. 3.1.2 PC-Anwendung „sv.net/classic“ Über die gesetzlichen Krankenkassen wird das Programm sv.net/classic als eigenständige PC-Anwendung zur lokalen Installation zum Download (www.itsg.de) angeboten, das über die Möglichkeiten von sv.net/standard hinaus einen
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erweiterten Funktionsumfang bietet. Bei dieser Variante können alle für die Meldungen zur Sozialversicherung sowie für die Erstellung von Beitragsnachweisen relevanten Adress- und Beschäftigungsdaten gespeichert und elektronisch verwaltet werden; die Daten werden jeweils automatisch in die zu fertigenden Meldungen übernommen. Die erstellten Meldungen werden in einem Postkorb zwischengespeichert und später hieraus per E-Mail an die zuständige Krankenkasse übermittelt. Ein Internetanschluss ist daher zwingend erforderlich. Die Anwendung sv.net/classic ist kein Ersatz für klassische Entgeltabrechnungsprogramme, da weder Entgelte noch Sozialversicherungs- und Steueranteile errechnet werden. Die Eingabe der Daten für die Meldungen zur Sozialversicherung über sv.net/standard und sv.net/classic entspricht der Systematik des früheren Meldebelegs. Nachfolgend ist die Eingabemaske bzw. die Ansicht der Meldung zur Sozialversicherung in sv.net dargestellt. Hinsichtlich der möglichen Eingaben und Verschlüsselungen einschließlich Erläuterungen siehe Abschnitt 7.
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4. Datenannahmestellen Die Datenannahmestellen der Krankenkassen übernehmen die von den Arbeitgebern übermittelten Meldungen und leiten diese an die Krankenkassen weiter. Die Krankenkassen geben auf Anfrage Auskunft über die Namen und Adressen der zuständigen Datenannahmestellen. Annahmestelle für die Meldungen der geringfügig Beschäftigten ist die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Minijob-Zentrale ist dann nicht mehr zuständig, wenn infolge der Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen keine geringfügige Beschäftigung mehr vorliegt. Der Datenservice für berufsständische Versorgungseinrichtungen übernimmt die von den Arbeitgebern übermittelten Meldungen und leitet diese an die zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtungen weiter. Annahmestelle für die Sofortmeldung ist die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV). Mitteilungen über Änderungen der Betriebsdaten (DSBD) können an eine frei wählbare Datenannahmestelle der Einzugsstellen übermittelt werden.
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5. Sozialversicherungsausweis Sozialversicherungsausweis



Unverzichtbares Merkmal für das Meldeverfahren ist die Versicherungsnummer. Sie ist dem Sozialversicherungsausweis (SV-Ausweis), der Bestandteil eines anlassbezogenen Anschreibens ist, zu entnehmen. 5.1 Antrag und Ausstellung Jeder Arbeitnehmer – also auch jeder geringfügig Beschäftigte – erhält einen SV-Ausweis, der von der DSRV ausgestellt wird. Dies geschieht grundsätzlich von Amts wegen bei der Vergabe der Versicherungsnummer, insbesondere bei der erstmaligen Aufnahme einer Beschäftigung. Darüber hinaus wird ein neuer SV-Ausweis auf Antrag ausgestellt, wenn der bisherige SV-Ausweis zerstört, abhanden gekommen oder unbrauchbar geworden ist oder von Amts wegen bei Änderung des Namens oder der Versicherungsnummer.



Die Anträge auf Ausstellung eines SV-Ausweises werden in der Regel von der zuständigen Krankenkasse oder vom Rentenversicherungsträger angenommen. Für Arbeitnehmer, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, nimmt eine Krankenkasse den Antrag entgegen, die im Fall einer Krankenversicherung kraft Gesetzes wählbar wäre. Für die Antragstellung wird Handlungsfähigkeit im Sinne der Sozialversicherung vorausgesetzt – der Antragsteller muss also das 15. Lebensjahr vollendet haben. Ist der SVAusweis unbrauchbar geworden, so muss er an die zuständige Krankenkasse oder den zuständigen Rentenversicherungsträger zurückgegeben werden. Zurückgegebene SV-Ausweise werden vernichtet.
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5.2 Form und Inhalt Der SV-Ausweis ist Bestandteil eines Anschreibens aufgrund einer der genannten Anlässe. Die Gestaltung des SVAusweises legt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Grundsätzen fest, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales genehmigt werden. Das derzeit gültige Muster ist auf Seite 21 abgedruckt. 5.2.1 Personenbezogene Daten Als personenbezogene Daten des Arbeitnehmers enthält der SV-Ausweis ausschließlich > die Versicherungsnummer, > den Familiennamen, ggf. den Geburtsnamen, > den Vornamen. Zusätzlich sind die Angaben verschlüsselt in maschinenlesbarer Form als QR Code aufgebracht. Die aufgeführten Daten reichen zum automatischen Abruf der Meldedaten und der Informationen über den Bezug von Leistungen nach dem SGB II und III sowie über erteilte Arbeitserlaubnisse aus. Zusätzliche personenbezogene Daten dürfen nicht in den SV-Ausweis aufgenommen werden. 5.2.2 Zusätzliche Angaben Neben diesen personenbezogenen Daten enthält der SVAusweis zusätzliche, nicht personenbezogene Angaben. Es handelt sich um > den Aufdruck „Sozialversicherungsausweis“, > den Aufdruck „Deutsche Rentenversicherung“, > das Ausstellungsdatum. 5.3 Einsichtnahme Der Arbeitgeber hat sich bei Beginn einer Beschäftigung den SV-Ausweis des Arbeitnehmers zur Einsichtnahme vorlegen zu lassen. Es empfiehlt sich, dass der Arbeitgeber die Einsichtnahme in den SV-Ausweis dokumentiert und einen Nachweis (Fotokopie) zu den Entgeltunterlagen nimmt. Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer können mit ihrem Arbeitgeber die Aufbewahrung des SV-Ausweises für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeit-



22



Meldungen 2017 · Sozialversicherungsausweis



geber vereinbaren. Diese Regelung soll den Arbeitgeber vor Beitragsnachforderungen schützen, die dadurch entstehen können, dass der geringfügig Beschäftigte weitere Beschäftigungen aufnimmt. Der Arbeitnehmer hat seinen SV-Ausweis bei Beginn der Beschäftigung dem Arbeitgeber vorzulegen, damit dieser seinen Pflichten nachkommen kann. Sofern der Arbeitnehmer dazu bei Beschäftigungsbeginn nicht in der Lage ist, muss er die Vorlage des Ausweises unverzüglich nachholen.
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6. Mitführungspflicht von Personaldokumenten in bestimmten Wirtschaftsbereichen und Abgabe von Sofortmeldungen In folgenden Wirtschaftsbereichen muss der Personalausweis, der Pass, der Passersatz oder der Ausweisersatz mitgeführt werden: > Baugewerbe, > Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, > Personenbeförderungsgewerbe, > Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, > Schaustellergewerbe, > Unternehmen der Forstwirtschaft, > Gebäudereinigungsgewerbe, > Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, > Fleischwirtschaft. Von der Mitführungspflicht werden alle Arbeitnehmer der betroffenen Unternehmen erfasst. Das bedeutet, dass alle Arbeitnehmer einschließlich der Auszubildenden dieser Unternehmen das Dokument bei der Ausübung ihrer Beschäftigung mitführen und auf Verlangen den in § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden (z. B. der Zollverwaltung) vorlegen müssen. Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob sie im Innen- oder Außendienst beschäftigt werden. Gleichzeitig mit der Mitführungspflicht von Personaldokumenten gilt für die betroffenen Wirtschaftsbereiche eine Sofortmeldepflicht. Spätestens bei Beschäftigungsaufnahme hat der Arbeitgeber den Beschäftigten mittels des Datenbausteins DBSO bei der DSRV zu melden. Weitere Ausführungen zur Abgabe der Sofortmeldungen sind im Internet unter www.deutscherentenversicherung.de (> Infos für Experten > Arbeitgeber und Steuerberater > Meldeverfahren nach der DEÜV > Sofortmeldung) sowie im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ zu finden.
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7. Meldungen zur Sozialversicherung 7.1 Inhalte der Meldungen Neben den persönlichen Daten des Versicherten, die aus amtlichen Unterlagen zu entnehmen und stets anzugeben sind, sind insbesondere die Versicherungsnummer und die Betriebsnummer wichtig. Diese werden für die maschinelle Zuordnung der Meldedaten benötigt. Des Weiteren sind unter anderem die zutreffenden Schlüsselzahlen zum Abgabegrund, zur Personengruppe, zur Beitragsgruppe und zur Art der Tätigkeit anzugeben. Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten den Inhalt der Meldung in Textform mitzuteilen. Soweit der Arbeitgeber eines Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflichten erfüllt, gilt der Hausgewerbetreibende als Beschäftigter. 7.1.1 Abgabegründe Die Arbeitgeber müssen für jeden in der Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- oder Unfallversicherung kraft Gesetzes versicherten Beschäftigten und für jeden versicherungsfrei geringfügig Beschäftigten u. a. bei > bei Aufnahme, Beendigung, Unterbrechung und Änderung eines Beschäftigungsverhältnisses, > bei Änderungen im Versicherungsverhältnis, > bei Änderung persönlicher Verhältnisse und > nach Ablauf des Kalenderjahrs Meldetatbestände



eine Meldung erstatten. Die verschiedenen Meldetatbestände sind in § 28a Abs. 1 und 2 SGB IV abschließend aufgeführt. Jedem Meldetatbestand ist ein bestimmter Abgabegrund zugeordnet. Die Abgabegründe in den Meldungen sind entsprechend dem jeweiligen Meldetatbestand laut Tabelle zweistellig numerisch zu verschlüsseln. Es ist stets der auf den zu meldenden Sachverhalt zutreffende Abgabegrund anzugeben.
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Treffen für einen meldepflichtigen Sachverhalt innerhalb der Meldegruppe „Anmeldungen“ (Schlüsselzahlen 10 bis 13) bzw. der Meldegruppe „Abmeldungen“ (Schlüsselzahlen 30 bis 36) mehrere Abgabegründe zu, ist stets der Abgabegrund mit der niedrigsten Schlüsselzahl anzugeben. Anmeldungen Anmeldung wegen Beginn einer Beschäftigung Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel – Anmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis – Anmeldung nach unbezahltem Urlaub oder Streik von länger als einem Monat nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV – Anmeldung wegen Rechtskreiswechsel ohne Krankenkassenwechsel – Anmeldung wegen Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional) – Anmeldung wegen Änderung des Personengruppenschlüssels ohne Beitragsgruppenwechsel 20 Sofortmeldung wegen Aufnahme einer Beschäftigung 10 11 12 13



30 31 32 33 34



35 36



40 49
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Abmeldungen Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung Abmeldung wegen Krankenkassenwechsel Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel Abmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis Abmeldung wegen Ende des Fortbestehens eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV Abmeldung wegen Arbeitskampf von länger als einem Monat Abmeldung wegen – Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional) – Währungsumstellung während eines Kalenderjahres Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung Abmeldung wegen Tod
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Jahres-/Unterbrechungsmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen 50 Jahresmeldung 51 Unterbrechungsmeldung wegen Bezug von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen 52 Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit 53 Unterbrechungsmeldung wegen gesetzlicher Dienstpflicht oder freiwilligem Wehrdienst 54 Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (Sondermeldung) 55 Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) 56 Meldung der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme bei Bezug von Entgeltersatzleistung während Altersteilzeitarbeit 57 Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI 58 GKV-Monatsmeldung



Änderungsmeldungen 60 Änderung des Namens1 61 Änderung der Anschrift1 62 Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer des Beschäftigten (optional) 63 Änderung der Staatsangehörigkeit1 1



Separate Meldungen nicht erforderlich, Meldungen werden allerdings nicht abgewiesen.



Meldungen in Insolvenzfällen 70 Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer 71 Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung 72 Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung UV-Meldungen 92 UV-Jahresmeldung



7.1.2 Personengruppen Es ist der in der nachfolgenden Tabelle angegebene Personengruppenschlüssel (PGR) anzugeben, der auf die zu meldende Beschäftigung zutrifft. Grundsätzlich ist der Schlüssel 101 (bzw. bei Meldungen für die ehemalige See-Krankenkasse – jetzt Knappschaft – der Schlüssel 140) zu verwenden. Hat das Beschäftigungsverhältnis besondere Merkmale, gelten die Schlüssel 102 ff. bzw. 141 ff.
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Sofern gleichzeitig mehrere besondere Merkmale auftreten und demzufolge mehrere Schlüssel möglich sind, ist derjenige mit der niedrigsten Schlüsselzahl zu verwenden. Die Schlüssel 109 und 110 haben jedoch immer Vorrang. Der Wechsel des Personengruppenschlüssels ist ein meldepflichtiger Tatbestand. Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 101



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale



Beschäftigte, die kranken-, pflege-, rentenoder arbeitslosenversicherungspflichtig sind, sowie Beschäftigte, für die Beitragsanteile zur Renten- oder Arbeitslosenversicherung zu zahlen sind, sofern sie nicht den nachfolgenden Personengruppen zugeordnet werden können.
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Auszubildende ohne besondere Merkmale



Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrags nach dem Berufsbildungsgesetz eine betriebliche Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf durchlaufen. Berufsausbildung ist die Ausbildung im Rahmen rechtsverbindlicher Ausbildungsrichtlinien für einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus ist Berufsausbildung auch die Ausbildung für einen Beruf, für den es zwar noch keine rechtsverbindlichen Ausbildungsrichtlinien gibt, die vorgesehene Ausbildung jedoch üblich und allgemein anerkannt ist. Sind für die Ausbildung Ausbildungsverträge abgeschlossen und von der zuständigen Stelle oder der Handwerkskammer in das Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse eingetragen worden, ist von einer Berufsausbildung auszugehen. Ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag nicht abgeschlossen, kommt es auf die tatsächliche Gestaltung des Ausbildungsverhältnisses und die Umstände des Einzelfalls an. Unbeachtlich für die Annahme einer Berufsausbildung ist, ob die Ausbildung abgeschlossen bzw. ein formeller Abschluss überhaupt vorgesehen ist. Rentenversicherungspflichtige Praktikanten sind mit PGR 105 zu melden. Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt, sind mit dem PGR 121 zu melden. Dies gilt nicht für Auszubildende ohne Arbeitsentgelt. Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung sind mit dem PGR 122 zu melden. Bei Meldungen für behinderte Menschen, die in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich tätig sind, ist der PGR 107 zu verwenden.
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 103



Beschäftigte in Altersteilzeit



Beschäftigter in Altersteilzeit ist, wer das 55. Lebensjahr vollendet hat, nach dem 14. Februar 1996 aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber, die sich zumindest auf die Zeit bis zu einem Anspruch auf Altersrente erstrecken muss, seine Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert hat, versicherungspflichtig im Sinne des SGB III ist (Altersteilzeitarbeit) und innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1.080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem SGB III gestanden bzw. Anspruch auf Arbeitslosengeld/Arbeitslosengeld II gehabt hat oder versicherungspflichtig nach § 26 Abs. 2 SGB III war. Außerdem muss der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit im vorgeschriebenen Rahmen aufstocken und für den Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen (§§ 2 und 3 AltTZG). Bei Beginn der Altersteilzeitarbeit seit dem 1. Juli 2004 muss der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit um mindestens 20 % des Regelarbeitsentgelts aufstocken und für den Arbeitnehmer zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrags zahlen, der sich aus 80 % des Regelarbeitsentgelts, begrenzt auf 90 % der Beitragsbemessungsgrenze, ergibt.
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Hausgewerbetreibende



Hausgewerbetreibender ist, wer in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften arbeitet, auch wenn er Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschafft oder vorübergehend für eigene Rechnung tätig ist (§ 12 Abs. 1 SGB IV).
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Praktikanten



Praktikanten sind Personen, die eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit im Rahmen eines rentenversicherungspflichtigen Vor- oder Nachpraktikums verrichten. Praktikanten, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt, sind mit der PGR 121 zu melden. Praktikanten, die ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum absolvieren, sind ausschließlich in der Unfallversicherung versicherungspflichtig und daher mit dem Personengruppenschlüssel 190 zu melden.
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 106



Werkstudenten



Werkstudenten sind Personen, die in der vorlesungsfreien Zeit und/oder der Vorlesungszeit eine Beschäftigung ausüben und darin in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei, jedoch in der Rentenversicherung versicherungspflichtig sind.
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Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen



Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in nach § 143 SGB IX anerkannten Blindenwerkstätten tätig sind (§ 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI, § 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 i. V. m. Satz 1 SGB XI), und körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen tätig sind (§ 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b SGB VI, § 5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i. V. m. Satz 1 SGB XI). Die PGR 107 ist auch bei Meldungen für behinderte Menschen zu verwenden, die in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich tätig sind.
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Bezieher von Vorruhestandsgeld



Vorruhestandsgeldbezieher unterliegen dann der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungspflicht, wenn nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragspartner mit der Vorruhestandsvereinbarung das Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Erwerbsleben erfolgt, d. h. die Parteien darüber einig sind, dass das bisherige Arbeitsverhältnis beendet und kein neues Arbeitsverhältnis (bei einem anderen Arbeitgeber) aufgenommen wird. Im Übrigen wird für die Versicherungspflicht vorausgesetzt, dass das Vorruhestandsgeld bis zum frühestmöglichen Beginn der Altersrente oder ähnlicher Bezüge öffentlich-rechtlicher Art oder, wenn keine dieser Leistungen beansprucht werden kann, bis zum Ablauf des Kalendermonats gewährt wird, in dem der ausgeschiedene Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet (§ 5 Abs. 3 SGB V, § 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI).
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 109



Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV



Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 Euro (bis 31. Dezember 2012 400 Euro) nicht übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Der Personengruppenschlüssel ist unabhängig davon zu verwenden, ob in der Rentenversicherung Pflichtbeiträge oder ob bei einer entsprechenden Befreiung von der Rentenversicherungspflicht Pauschalbeiträge gezahlt werden. Sofern durch die Zusammenrechnung von – mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen bzw. – mehr als einer geringfügig entlohnten Beschäftigung mit einer versicherungspflichtigen Beschäftigung Versicherungspflicht eintritt, ist grundsätzlich der PGR 101 zu verwenden. Beschäftigungen, die vor dem 1. Januar 2013 mit einem Arbeitsentgelt von 400,01 bis 450 Euro aufgenommen wurden, bleiben grundsätzlich versicherungspflichtig und sind (weiterhin) mit der PGR 101 zu melden. Wurde eine geringfügige Beschäftigung vor dem 1. Januar 2013 aufgenommen, ist auch bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit die PGR 109 zu verwenden. Für Auszubildende und Personen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr bzw. einen Bundesfreiwilligendienst leisten, gelten die besonderen Vorschriften für geringfügig Beschäftigte nicht.
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Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV



Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 2 Monate oder 50 Arbeitstage (vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 auf längstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 Euro übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV).
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 111



Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen



Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen (§ 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI, § 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III, § 5 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 i. V. m. Satz 1 SGB XI), und Personen, die in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen (§ 35 SGB IX) für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen (§ 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI, § 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).Für Personen, die in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen (§ 35 SGB IX) für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen, besteht Kranken- und Pflegeversicherungspflicht nur, wenn die Befähigung im Rahmen einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben durch einen Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 SGB IX erfolgt. In diesen Fällen ist der PGR 204 zu verwenden. Bedient sich der Rehabilitationsträger für die Durchführung der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben der Einrichtung (Berufsbildungswerk oder ähnliche Einrichtung für behinderte Menschen), erfolgt die Meldung durch den Träger der Einrichtung mit PGR 111.
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Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft



Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft sind Verwandte bis zum dritten Grad und Verschwägerte bis zum zweiten Grad sowie Pflegekinder eines landwirtschaftlichen Unternehmers oder seines Ehegatten. Der in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehende Ehegatte eines landwirtschaftlichen Unternehmers gilt als mitarbeitender Familienangehöriger (ohne Auszubildende).



113



Nebenerwerbslandwirte



Nebenerwerbslandwirte sind Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen bewirtschaften und daneben in einer abhängigen Dauerbeschäftigung (nicht saisonal) außerhalb der Landwirtschaft stehen.
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Nebenerwerbslandwirte – saisonal beschäftigt



Es handelt sich um landwirtschaftliche Unternehmer, die entsprechend ihrem Erscheinungsbild bei der LKK versichert sind und daneben eine befristete Beschäftigung ausüben, deren Dauer voraussichtlich 26 Wochen nicht überschreitet.
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Ausgleichsgeldempfänger nach dem FELEG



Es handelt sich um ehemalige landwirtschaftliche Arbeitnehmer und rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft.
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 118



Unständig Beschäftigte



Unständig Beschäftigte sind Personen, die berufsmäßig unständigen Beschäftigungen nachgehen, in denen sie versicherungspflichtig sind. Unständig ist die Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche entweder nach der Natur der Sache befristet zu sein pflegt oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag befristet ist.
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Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters



Es handelt sich um Personen, die – nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen Versorgungseinrichtung eine Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze beziehen (§ 5 Absatz 4 Nummer 1 und 2 SGB VI) oder – vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und aufgrund des Bestandsschutzes in einer vor dem 01.01.2017 aufgenommenen Beschäftigung über den 31.12.2016 hinaus rentenversicherungsfrei bleiben (§ 230 Absatz 9 Satz 1 SGB VI).
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Versicherungspflichtige Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters



Es handelt sich um Personen, die – vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder – nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen Versorgungseinrichtung eine Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze beziehen und auf die Rentenversicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI verzichten oder – vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und in einer vor dem 01.01.2017 aufgenommenen Beschäftigung auf die weiterbestehende Versicherungsfreiheit nach § 230 Absatz 9 Satz 2 SGB VI (Bestandsschutzregelung) verzichten.
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 121



Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt



Es handelt sich um zu ihrer Berufsausbildung beschäftigte Personen, deren Arbeitgeber wegen der niedrigen Höhe des Arbeitsentgelts (auf den Monat bezogen bis zu 325 EUR) verpflichtet ist, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein zu tragen (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV). Der Personengruppenschlüssel ist selbst dann anzuwenden, wenn die Geringverdienergrenze infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts überschritten wird. Auszubildende ohne Arbeitsentgelt sind mit dem Personengruppenschlüssel 102 zu melden.
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Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung



Eine außerbetriebliche Berufsausbildung liegt vor, wenn die Ausbildung von verselbstständigten, nicht einem Betrieb angegliederten Bildungseinrichtungen durchgeführt wird. Auszubildende, die im Rahmen eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden, stehen nach § 25 Abs. 1 Satz 2 SGB III den zur Berufsausbildung Beschäftigten gleich.
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Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten



Es handelt sich um die Personen, die ein freiwilliges soziales oder freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG) leisten und für die ihr Arbeitgeber verpflichtet ist, den gesamten Sozialversicherungsbeitrag allein zu tragen (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB IV). Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, sind sozialversicherungsrechtlich dem Personenkreis der Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder freiwilligen ökologischen Jahr gleichgestellt (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Bundesfreiwilligendienstgesetz).
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 124



Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall



Es handelt sich um Erwerbstätige mit selbst gewählter Arbeitsstätte ohne unmittelbare Weisungsgebundenheit und ohne Eingliederung in den Betrieb, die im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften arbeiten; aufgrund ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Auftraggeber gelten sie als abhängig Beschäftigte (§ 12 Abs. 2 SGB IV). Die Meldungen sind entweder vom Arbeitgeber oder, sofern der Heimarbeiter seinen Gesamtsozialversicherungsbeitrag zahlt, vom Heimarbeiter zu erstellen (§ 28m Abs. 2 und 3 SGB IV). Soweit Heimarbeiter aufgrund tarifvertraglicher Regelungen einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall haben (§ 10 Abs. 4 EFZG), ist der PGR 124 nicht anzuwenden. Heimarbeiter, die in der Kranken-, Pflege-, Renten-, und Arbeitslosenversicherung aufgrund einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV versicherungsfrei sind, werden mit dem PGR 109 gemeldet.
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Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind



Es handelt sich um körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (§ 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI, § 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 in Verbindung mit Satz 1 SGB XI) in einem Integrationsprojekt tätig sind. Integrationsprojekte können sein (§ 132 Abs. 1 SGB IX): – Integrationsunternehmen (rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen), – Integrationsbetriebe (unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern geführte Betriebe), – Integrationsabteilungen (Abteilungen in o. g. Betrieben) zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt).
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Seeleute



Seeleute sind Kapitäne und Besatzungsmitglieder von Seeschiffen sowie sonstige Arbeitnehmer, die an Bord von Seeschiffen während der Reise im Rahmen des Schiffsbetriebs beschäftigt sind, mit Ausnahme der Lotsen (§ 13 Abs. 1 und 2 SGB IV).
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Auszubildende in der Seefahrt



Siehe Beschreibung zu Schlüssel 102 und 140.
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Seeleute in Altersteilzeit



Siehe Beschreibung zu Schlüssel 103 und 140.
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Meldungen der Arbeitgeber Schlüssel- Personenkreis Beschreibung der Personengruppe zahl 143



Seelotsen



Seelotsen sind rentenversicherungspflichtige Selbstständige, für die Meldungen nach § 28a SGB IV zu erstatten sind (§ 191 SGB VI).
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Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt



Es handelt sich um zu ihrer Berufsausbildung beschäftigte Personen, deren Arbeitgeber wegen der niedrigen Höhe des Arbeitsentgelts (auf den Monat bezogen bis zu 325 Euro) verpflichtet ist, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein zu tragen (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV). Der Personengruppenschlüssel ist selbst dann anzuwenden, wenn die Geringverdienergrenze infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts überschritten wird.
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In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters



Siehe Beschreibung zu Schlüssel 119 und 140.
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In der Seefahrt beschäftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters



Siehe Beschreibung zu Schlüssel 120 und 140.
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Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind



Es handelt sich um versicherte Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII mit nur zur gesetzlichen Unfallversicherung beitragspflichtigem Entgelt.



7.1.2.1 Nur in der Unfallversicherung versicherte Personen Auch für Personen, die ausschließlich in der Unfallversicherung versichert sind, in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung aber nicht, sind Meldungen zur Sozialversicherung zu erstatten. Hierzu gehören z. B.: > Sozialversicherungsfreie Praktikanten im Zwischenpraktikum. > Privat Krankenversicherte in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung, in der auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet wurde und zu der eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht aufgrund einer Mit-
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gliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung vorliegt. > Werkstudenten in einer Beschäftigung, zu der eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht aufgrund einer Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung vorliegt. > Privat krankenversicherte Beschäftigte, die aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen nur in der Unfallversicherung versicherungspflichtig nach deutschen Rechtsvorschriften sind. Für nur in der UV versicherungspflichtige Personen ist der Personengruppenschlüssel 190 zu verwenden. Eine Bescheinigung über den Inhalt der abgegebenen Meldung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 DEÜV) ist für diesen Personenkreis nicht zu erstellen.



Beitragsgruppen



7.1.3 Beitragsgruppen Die Beitragsgruppen sind in den Meldungen mit einem vierstelligen numerischen Schlüssel zu verschlüsseln. Für jeden Beschäftigten ist in der Reihenfolge Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung die für den jeweiligen Arbeitnehmer entsprechende Ziffer der nachfolgenden Tabelle anzugeben. Der zum 1. Januar 2015 eingeführte einkommensabhängige Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung repräsentiert keinen eigenen Versicherungszweig, sondern ist Teil des Krankenversicherungsbeitrags. Die Beitragsgruppe 2 zur Krankenversicherung (erhöhter Beitragssatz) ist nur noch für Meldezeiträume bis zum 31. Dezember 2008 zulässig. Im Zuge des einheitlichen Beitragssatzes zur Krankenversicherung zum 1. Januar 2009 ist der erhöhte Beitragssatz zur Krankenversicherung abgeschafft worden. Die Angabe der Beitragsgruppe 9 zur Krankenversicherung ist zwingend, wenn der Arbeitgeber die Beiträge für freiwillig Krankenversicherte abführt (Firmenzahlerverfahren). Für versicherungsfreie kurzfristig Beschäftigte (PGR 110) und ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherte Beschäftigte (PGR 190) lautet der Beitragsgruppenschlüssel 0000.
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Beitragsgruppen Krankenversicherung Kein Beitrag = 0 Allgemeiner Beitrag = 1



Rentenversicherung Kein Beitrag = 0 Voller Beitrag zur Rentenversicherung = 1 Erhöhter Beitrag Voller Beitrag = 2 (zulässig für zur AnV = 21 Meldezeiträume bis 31.12.2008) Ermäßigter Halber Beitrag Beitrag = 3 zur Rentenversicherung = 3 Beitrag zur Halber Beitrag landwirtschaft- zur AnV = 41 lichen KV = 4 ArbeitgeberPauschaler Beibeitrag zur land- trag zur Rentenwirtschaftlichen versicherung KV = 5 (Geringfügig Beschäftigte) = 5 Pauschaler Beitrag zur KV (Geringfügig Beschäftigte) = 6 Freiwilliger Beitrag zur KV (Firmenzahler) = 9 1



Arbeitslosenversicherung Kein Beitrag = 0 Voller Beitrag = 1



Pflegeversicherung Kein Beitrag = 0 Voller Beitrag = 1



Halber Beitrag = 2



Halber Beitrag = 2



Nur noch für Meldezeiträume bis zum 31. Dezember 2004 gültig; für Beiträge „zur ArV“ gelten dann die Beitragsgruppen 1, 3 und 5.



7.1.4 Angaben zur Tätigkeit Die Angaben über die ausgeübte Tätigkeit sind nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Abgabe der Meldung verschlüsselt anzugeben. Der neunstellige Tätigkeitsschlüssel beinhaltet Angaben zum ausgeübten Beruf, zum höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss und zum höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss des Beschäftigten sowie Angaben über Leiharbeit und die Vertragsform der Beschäftigung. Die Schlüsselzahlen sind dem Schlüsselverzeichnis 2010 der Bundesagentur für Arbeit zu entnehmen.
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Der Tätigkeitsschlüssel hat folgende Inhalte: Schlüsselzahlen Stellen 1 bis 5 Ausgeübte Tätigkeit Gültige Schlüssel nach der Klassifizierung der Berufe 2010 (KldB) Stelle 6 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 1 = Ohne Schulabschluss 2 = Haupt-/Volksschulabschluss 3 = Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 4 = Abitur/Fachabitur 9 = Abschluss unbekannt Stelle 7 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 1 = Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 2 = Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung 3 = Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 4 = Bachelor 5 = Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 6 = Promotion 9 = Abschluss unbekannt Stelle 8 Leiharbeitsverhältnis/Zeitarbeit/Arbeitnehmerüberlassung 1 = nein 2 = ja Stelle 9 Vertragsform (gestufte Abfrage) 1 = Vollzeit, unbefristet 2 = Teilzeit, unbefristet 3 = Vollzeit, befristet 4 = Teilzeit befristet



Für Bezieher von Vorruhestandsgeld (PGR 108) und Bezieher von Ausgleichsgeld für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (PGR 116) ist der Tätigkeitsschlüssel in der „Grundstellung“ zu übermitteln. Sollte für Behinderte Menschen (PGR 107) sowie Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen (PGR 111) keine Angabe zur Tätigkeit möglich sein, da die individuelle Förderung im Vordergrund steht, können die Stellen 1 bis 5 des Tätigkeitsschlüssels leer bleiben.
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7.2



Stornierung/Korrektur einer bereits abgegebenen Meldung Fehlerhaft abgegebene Meldungen sind zu stornieren und ggf. in richtiger Form erneut zu erstatten. Wird eine Meldung storniert, so sind hier die ursprünglich gemeldeten Daten anzugeben. Namensänderungen, Änderungen der Staatsangehörigkeit, Anschriftenänderungen sowie Änderungen von Betriebsdaten können nicht storniert werden.
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8. Meldungen für geringfügig Beschäftigte Geringfügige Beschäftigung



Arbeitgeber haben grundsätzlich jeden geringfügig Beschäftigten zu melden. Eine geringfügige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 SGB IV vor, wenn > das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 Euro nicht übersteigt (geringfügig entlohnte Beschäftigte), > die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 2 Monate oder 50 Arbeitstage (vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 auf längstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist; es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 Euro im Monat übersteigt (kurzfristig Beschäftigte).



Meldung für geringfügig Beschäftigte



Für geringfügig Beschäftigte (geringfügig entlohnte Beschäftigte und kurzfristig Beschäftigte) gelten grundsätzlich die gleichen Regelungen wie für versicherungspflichtig Beschäftigte. Davon abweichend sind nach § 28a Abs. 9 Satz 2 SGB IV ab 1. Januar 2017 keine Jahresmeldungen (Abgabegrund 50) mehr für kurzfristig Beschäftigte zu erstatten. Dies gilt bereits für die Jahresmeldung 2016. Die Pflicht zur Abgabe der UV-Jahresmeldung ist hiervon nicht betroffen. Zur Durchführung des Meldeverfahrens und der Ausstellung des SV-Ausweises wird an jeden geringfügig Beschäftigten eine Versicherungsnummer vergeben. 8.1 Inhalte der Meldungen 8.1.1 Abgabegründe Anzugeben sind die auch für versicherungspflichtig Beschäftigte gültigen Schlüssel, z. B. 10 (Anmeldung), 30 (Abmeldung), 50 (Jahresmeldung) oder 32 (Abmeldung) bzw. 12 (Anmeldung) im Fall eines Beitragsgruppenwechsels. Der Wechsel von einer geringfügig entlohnten Beschäftigung zu einer nicht geringfügig entlohnten Beschäftigung
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oder umgekehrt bei demselben Arbeitgeber ist mit einer Abmeldung mit dem Abgabegrund 31 sowie einer Anmeldung mit dem Abgabegrund 11 (Wechsel der Einzugsstelle) zu melden. Eine vom Arbeitnehmer im laufenden Beschäftigungsverhältnis beantragte Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1b SGB VI, die nicht bereits ab Beschäftigungsbeginn wirkt, bzw. ein erklärter Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit sind mit einer Abmeldung mit Abgabegrund 32 sowie einer Anmeldung mit Abgabegrund 12 (Wechsel der Beitragsgruppe) anzuzeigen. 8.1.2 Personengruppen Es gelten: > 109 = Geringfügig entlohnte Beschäftigte > 110 = Kurzfristig Beschäftigte Der Schlüssel 109 drückt die Zugehörigkeit zum Personenkreis der geringfügig entlohnt Beschäftigten aus. Er ist daher unabhängig davon anzuwenden, ob der Beschäftigte rentenversicherungspflichtig oder nach § 6 Abs. 1b SGB VI von der Rentenversicherungspflicht befreit ist. Der Schlüssel gilt auch in den Fällen, in denen geringfügig entlohnt Beschäftigte nach dem bis 31. Dezember 2012 geltenden Recht auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet hatten und dieser Status über den 31. Dezember 2012 fortbesteht. Hingegen gilt grundsätzlich der Schlüssel 101, wenn eine für sich gesehen geringfügig entlohnte Beschäftigung wegen der vorgeschriebenen Zusammenrechnung mit anderen Beschäftigungen versicherungspflichtig wird. Das Feld „Mehrfachbeschäftigung“ ist dann zusätzlich zu belegen. 8.1.3 Beitragsgruppen Es sind für geringfügig entlohnte Beschäftigungen folgende Beitragsgruppen anzugeben: > 6 = Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung > 1 = Beitrag zur Rentenversicherung (auch für Personen, die nach dem bis 31. Dezember 2012 geltenden Recht auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet
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haben und deren Status über den 31. Dezember 2012 hinaus fortbesteht) > 5 = Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung Für kurzfristig Beschäftigte lautet der Beitragsgruppenschlüssel stets 0000.
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9. Jahresmeldungen zur Unfallversicherung (UV-Jahresmeldungen) Die unfallversicherungsspezifischen Daten sind zusätzlich zur Entgeltmeldung in einer separaten UV-Jahresmeldung nach § 28a Abs. 2a SGB IV zu übermitteln. Hierbei sind keine Angaben insbesondere zum Personengruppenschlüssel, Staatsangehörigkeitsschlüssel, Beitragsgruppenschlüssel, Tätigkeitsschlüssel oder geleisteten Arbeitsstunden erforderlich. Über die nachfolgenden Ausführungen hinaus finden sich weitere Details zu den Meldungen im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de (> Infos für Experten > Arbeitgeber und Steuerberater > Meldeverfahren nach der DEÜV > UV-Jahresmeldung). Pro Meldung können bis zu neun verschiedene Kombinationen von unfallversicherungsspezifischen Angaben übermittelt werden. Die UV-Jahresmeldung ist mit dem Datensatz Meldung (DSME) sowie den Datenbausteinen Meldesachverhalt (DBME) und Unfallversicherung (DBUV) an die Datenannahmestelle der Einzugsstelle zu melden, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Meldung für den Arbeitnehmer zuständig ist. Ist zum Zeitpunkt der Abgabe der UV-Jahresmeldung keine zuständige Einzugsstelle zu ermitteln, ist die UV-Jahresmeldung an die Datenannahmestelle der zuletzt bekannten Einzugsstelle zu übermitteln. Eine Bescheinigung über den Inhalt der abgegebenen Meldung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 DEÜV) ist für die UV-Jahresmeldung nicht zu erstellen. 9.1 Inhalte der UV-Jahresmeldungen 9.1.1 Abgabegrund Der Meldetatbestand der UV-Jahresmeldung ist mit dem Abgabegrund 92 zu kennzeichnen. 9.1.2 Meldezeitraum Das Kalenderjahr der Versicherungspflicht zur Unfallversicherung ist im Meldezeitraum unabhängig vom tatsäch-
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lichen Beschäftigungszeitraum stets mit dem Zeitraum „01.01. bis 31.12.“ anzugeben. 9.1.3 Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers Jeder UV-Träger hat eine eigene Betriebsnummer, die der Arbeitgeber in der Meldung anzugeben hat. Die Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers steht im Zuständigkeitsbescheid und jedem anderen Dokument des UVTrägers. 9.1.4 UV-Mitgliedsnummer des Beschäftigungsbetriebs Jeder Arbeitgeber hat für sein Unternehmen beim UV-Träger eine eigene Mitgliedsnummer. Die Mitgliedsnummer des Arbeitgebers beim zuständigen UV-Träger ist in jedem Bescheid des UV-Trägers zu finden. 9.1.5 Gefahrtarifstelle Die für den jeweiligen Arbeitgeber vom UV-Träger vorgegebenen Gefahrtarife und die dazugehörige Betriebsnummer stehen im Veranlagungsbescheid. Es sind in der Regel ein bis drei Gefahrtarifstellen, in sehr seltenen Fällen gibt es bis zu acht Gefahrtarifstellen pro Unternehmen. In der Meldung hat der Arbeitgeber die für den einzelnen Arbeitnehmer zutreffende Gefahrtarifstelle anzugeben. Muss das Gesamtentgelt des Arbeitnehmers aufgrund von verschiedenen Tätigkeiten, die unterschiedlichen Gefahrtarifstellen zuzuordnen sind, aufgeteilt werden, sind entsprechende Teilentgelte je Gefahrtarifstelle getrennt einzutragen. Je nach Gefahrtarif und Satzung der einzelnen UV-Träger ist eine Vielzahl unterschiedlicher Konstellationen möglich. 9.1.6



Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Unfallversicherung Es ist das gesamte im Meldezeitraum (Kalenderjahr der Versicherungspflicht zur Unfallversicherung) in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers anzugeben.
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9.1.7 UV-Grund Das Feld UV-Grund bildet Besonderheiten der Unfallversicherung ab. Dies können Fallgestaltungen sein, in denen die Beiträge zur Unfallversicherung nicht nach dem Arbeitsentgelt bemessen werden (A07 bis A09); in diesen Fällen wird die Beitragsberechnung nicht von der Rentenversicherung geprüft. Im Feld UV-Grund werden daneben solche Fälle gekennzeichnet, in denen das zu meldende beitragspflichtige Arbeitsentgelt zur UV 0 Euro beträgt. Das Feld UV-Grund kann im Einzelnen folgende Inhalte haben: Feldinhalt Erläuterung Grundstellung ohne Besonderheiten (Leerzeichen) A07 Meldungen für Arbeitnehmer von UV-Trägern (bisher GTST 77777777) A08 Beitragsbemessung bei landw. BG (bisher GTST 88888888) A09 Beitragsbemessung nicht nach Arbeitsentgelt (bisher GTST 99999999) Entsparung von ausschließlich sv-pflichtigem WertB01 guthaben (Beitragspflicht in der UV bereits in der Ansparphase) B06 UV-Entgelt wird in einer anderen Gefahrtarifstelle dieser Entgeltmeldung angegeben B09 Sonstige Sachverhalte, die kein UV-Entgelt in der Entgeltmeldung erfordern (z. B. Meldung einer Zeit der unwiderruflichen Freistellung unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes außerhalb eines Insolvenzverfahrens) Bei UV-Grund A07, A08 und A09 ist die Angabe des UV-Trägers erforderlich, die Angabe der MTNR dagegen entbehrlich. Bei UV-Grund B01, B06 und B09 ist die Angabe des UV-Trägers und der MTNR erforderlich.



9.2 Meldepflichtiger Personenkreis Für jeden in der Unfallversicherung versicherten Beschäftigten ist die Abgabe der UV-Jahresmeldung erforderlich. Dies gilt sowohl für Auszubildende, Praktikanten und Werkstudenten als auch für geringfügig und unständig Beschäftigte.
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9.2.1 Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV Kurzfristig Beschäftigte (PGR 110) unterliegen dem Unfallversicherungsschutz, so dass das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in einer UV-Jahresmeldung zu übermitteln ist. 9.2.2 Beschäftigte in Privathaushalten Für Beschäftigte in Privathaushalten, die von der MinijobZentrale der Deutschen Rentenversicherung KnappschaftBahn-See im Rahmen des Haushaltsscheckverfahrens gemeldet werden (PGR 209 oder 210), ist die Abgabe von UV-Jahresmeldungen nicht erforderlich. 9.2.3 Mitarbeiter in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften berechnen die Unfallumlage nicht nach Entgelten oder Kopfpauschalen, sondern nach sonstigen Parametern, z. B. dem Hektarwert. Aus diesem Grund sind diese Betriebe hinsichtlich der Unfallversicherung von den Rentenversicherungsträgern nicht zu prüfen. Um diese Besonderheit im DEÜV-Meldeverfahren abzubilden, ist im DBUV der UV-Jahresmeldung im Feld UV-Grund A08 anzugeben. Die Felder unfallversicherungspflichtiges Entgelt und Gefahrtarifstelle bleiben leer. Dies gilt bei Meldungen für mitarbeitende Familienangehörige, Bezieher von Ausgleichsgeld für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und auch Arbeitnehmer, die nicht bei der landwirtschaftlichen Krankenkasse versichert sind. 9.2.4



Meldungen von Arbeitgebern der öffentlichen Hand/ Unfallkasse Soweit Arbeitgeber bei Unfallkassen versichert sind, welche die Beiträge nicht nach Entgelten berechnen, sind die Beitragszahlungen zur Unfallversicherung nicht von den Trägern der Rentenversicherung zu prüfen. Um diese Besonderheit im DEÜV-Meldeverfahren abzubilden, ist im DBUV der UV-Jahresmeldung im Feld UV-Grund A09 anzugeben. Die Felder unfallversicherungspflichtiges Entgelt und Gefahrtarifstelle bleiben leer.



47



Meldungen 2017 · Jahresmeldungen zur Unfallversicherung



9.2.5 Mitarbeiter von Unfallversicherungsträgern Beschäftigte der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind über den eigenen Unfallversicherungsträger unfallversichert. Eine Veranlagung von Gefahrtarifstellen wird durch die UV-Träger daher nicht vorgenommen. Angaben im DBUV sind daher nicht notwendig. Um diese Besonderheit im DEÜV-Meldeverfahren abzubilden, ist im DBUV der UV-Jahresmeldung im Feld UV-Grund A07 anzugeben. Die Felder unfallversicherungspflichtiges Entgelt und Gefahrtarifstelle bleiben leer. 9.2.6 Vorruhestandsgeldempfänger Vorruhestandsgeldempfänger unterliegen keinem Unfallrisiko mehr. Für diesen Personenkreis sind daher keine UV-Jahresmeldungen abzugeben. 9.2.7



Arbeitnehmer in Altersteilzeitarbeit und in anderen flexiblen Arbeitszeitregelungen Im DEÜV-Meldeverfahren ist für Zeiten ab 1. Januar 2010 in der Arbeitsphase das gesamte Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung zu melden – anders als zu den anderen Zweigen der Sozialversicherung. Während der Arbeitsphase werden daher die Arbeitsentgelte zur Unfallversicherung und zur übrigen Sozialversicherung grundsätzlich unterschiedlich hoch sein. Während der Freistellungsphase sind dann im DBUV der UV-Jahresmeldung keine Angaben zum unfallversicherungspflichtigen Entgelt und zur Gefahrtarifstelle zu melden. Das Feld UV-Grund hat den Inhalt B01. Für Zeiten bis 31. Dezember 2009 stimmen Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung und zu den übrigen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich überein (Ausnahme: Altersteilzeit), da vor dem 1. Januar 2010 begonnene Vertragsverhältnisse in der Regel im Zuflussprinzip abgewickelt wurden. In diesen Fällen wird während der Freistellungsphase zunächst das Arbeitsentgelt gemeldet, für das aus der Arbeitsphase noch Sozialversicherungsbeiträge und Unfallumlage zu zahlen sind. Die Angaben zum Entgelt zur Unfallversicherung und zur übrigen Sozialversicherung sind grundsätzlich gleich hoch (Ausnahme: Altersteilzeit). Sobald dieses Arbeitsentgelt „verbraucht“ ist, wird die Unfallumlage nicht mehr gezahlt und im DBUV der UV-Jahresmeldung
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ist kein Entgelt mehr zu übermitteln, auch Angaben zur Gefahrtarifstelle entfallen. Das Feld UV-Grund hat den Inhalt B01. 9.2.8 Im Insolvenzverfahren freigestellte Arbeitnehmer Im Insolvenzverfahren freigestellte Arbeitnehmer (Meldungen mit den Meldegründen 70 und 72) unterliegen keinem Unfallrisiko mehr. Für diesen Personenkreis sind daher keine UV-Jahresmeldungen abzugeben. 9.2.9



Beschäftigte, für die Versicherungsfreiheit in der Unfallversicherung gemäß SGB VII besteht Für diesen Personenkreis sind keine UV-Jahresmeldungen abzugeben. 9.2.10 Meldungen mit einem UV-Entgelt 0 Euro Die Angabe eines unfallversicherungspflichtigen Entgeltes in Höhe von 0 Euro ist mit den UV-Gründen B06 oder B09 zu begründen. Meldungen mit dem UV-Entgelt von 0 Euro ohne die Angabe eines Grundes werden abgewiesen. Die weiteren Daten zur Unfallversicherung sind vollständig anzugeben. Eine Erläuterung der UV-Gründe können der Tabelle unter der Ziffer 9.1.7 entnommen werden. 9.3 Stornierung/Korrektur bereits abgegebener Meldungen War eine bereits erstattete UV-Jahresmeldung nicht abzugeben bzw. enthielt unzutreffende Angaben, ist diese nach den bestehenden Regeln zu stornieren und ggf. neu zu melden. 9.3.1



Besonderheiten bei der Korrektur von vor dem 1. Januar 2016 abgegebenen Entgeltmeldungen mit DBUV Sofern eine vor dem 1. Januar 2016 erstattete Entgeltmeldung mit Angaben zur Unfallversicherung im DBUV > nicht abzugeben war oder > unzutreffende Angaben zur übrigen Sozialversicherung, aber nicht zur Unfallversicherung, enthielt oder > unzutreffende Angaben zur übrigen Sozialversicherung und zur Unfallversicherung enthielt,
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ist diese zu stornieren. Änderungen in den gemeldeten Arbeitsstunden bedürfen keiner Korrektur. Die Stornierungsmeldung enthält keinen DBUV. Ungeachtet dessen gilt mit der Stornierungsmeldung die gesamte Entgeltmeldung als storniert, insoweit auch die Werte aus dem DBUV als Teil der ursprünglichen Meldung. Ist die erstattete Entgeltmeldung mit DBUV zu korrigieren, ergibt sich daraus grundsätzlich die Notwendigkeit der Abgabe einer neuen Entgeltmeldung ohne DBUV sowie zusätzlich einer UV-Jahresmeldung mit den Angaben zur Unfallversicherung für das gesamte Kalenderjahr. Dies gilt nicht, sofern bereits eine UV-Jahresmeldung für das betroffene Kalenderjahr z. B. durch die Korrektur eines anderen Teilzeitraums erstattet wurde und keine weitere Änderung in den Daten der bereits abgegebenen UV-Jahresmeldung erforderlich ist. Soweit ausschließlich die Unfallversicherungsdaten im DBUV in einer Entgeltmeldung unzutreffend waren, sind die korrekten Daten mit einer UV-Jahresmeldung zu übermitteln. Eine Stornierung der bereits abgegebenen Entgeltmeldung ist in diesem Fall nicht erforderlich. Wurde hingegen bereits eine UV-Jahresmeldung für den Zeitraum z. B. durch eine vorherige Meldekorrektur abgegeben, ist diese zu stornieren und neu zu melden, wenn sich inhaltliche Änderungen ergeben.
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10. GKV-Monatsmeldung Zur Prüfung des Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenzen bei Arbeitnehmern mit mehreren versicherungspflichtigen Beschäftigungen haben Arbeitgeber auf Anforderung der Krankenkasse GKV-Monatsmeldungen für den zu beurteilenden Zeitraum abzugeben. Die Krankenkasse stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der angeforderten GKV-Monatsmeldungen fest, ob und inwieweit die laufenden und einmalig erzielten Arbeitsentgelte die Beitragsbemessungsgrenzen in den einzelnen Sozialversicherungszweigen überschreiten und meldet das Prüfergebnis den beteiligten Arbeitgebern. Die Anforderung der GKV-Monatsmeldungen erfolgt durch die Einzugsstellen mit dem Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK) und dem Datenbaustein Meldesachverhalt GKV-Monatsmeldung (DBMM). Die GKV-Monatsmeldung ist mit dem Datensatz Meldung (DSME) und dem Datenbaustein Krankenversicherung (DBKV) zu erstatten. Das Prüfergebnis wird durch die Einzugsstelle mit dem DSKK und dem Datenbaustein Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze (DBBG) zurückgemeldet.
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11. Haushaltsscheckverfahren



Haushaltsscheck



Der Arbeitgeber (Privathaushalt) erstattet der Minijob-Zentrale für einen in seinem Haushalt beschäftigten Arbeitnehmer eine vereinfachte Meldung, den sog. Haushaltsscheck (Abbildung siehe Seite 53). Dieser enthält gegenüber der Meldung nach § 28a Abs. 3 SGB IV reduzierte Angaben. Das Haushaltsscheckverfahren ist daran gebunden, dass das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 450 Euro im Monat nicht übersteigt und die Tätigkeit im Privathaushalt ausgeübt wird. Zuwendungen, die nicht in Geld gewährt worden sind, bleiben dabei unberücksichtigt, so dass Sachbezüge nicht dem Arbeitsentgelt zugerechnet werden. Der Haushaltsscheck bildet die Grundlage für die Berechnung der Abgaben und für die Erstellung von Meldungen; er dient zugleich als SEPA-Basislastschriftmandat für die Abbuchung der fälligen Abgaben.



Geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt



Die Teilnahme am Haushaltsscheck-Verfahren ist für geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt obligatorisch. Der Arbeitgeber kann somit nicht alternativ das übliche Melde- und Beitragsverfahren nutzen. Der Haushaltsscheck steht im Internet unter www.minijobzentrale.de zum Download bereit. Er kann blanko ausgedruckt und handschriftlich ausgefüllt oder am Bildschirm ausgefüllt und anschließend ausgedruckt werden. Für die Erstanmeldung des Haushaltsschecks kann eine OnlineAusfüllhilfe genutzt werden. Die über die Online-Anmeldung übermittelten Daten überträgt die Minijob-Zentrale auf das Haushaltsscheck-Formular und sendet dieses dem Arbeitgeber zur Unterschrift zu. Der durch den Arbeitgeber und seine Haushaltshilfe unterschriebene Haushaltsscheck ist an die Minijob-Zentrale per Post (ein Freiumschlag ist beigefügt) oder Fax zurückzusenden. Die Minijob-Zentrale sendet den Haushaltsscheck auf (telefonische) Anforderung auch in Papierform zu.



52



Meldungen 2017 · Haushaltsscheckverfahren



Im Laufe des Jahres 2017 soll es Arbeitgebern zusätzlich möglich sein, den Haushaltsscheck auch durch elektronische Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mit maschinell erstellten Ausfüllhilfen zu übermitteln. 11.1 Form und Inhalt Der Haushaltsscheck besteht aus einer für die MinijobZentrale bestimmten Seite, jeweils einer Durchschrift für
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den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer sowie Hinweisen zum Ausfüllen des Formulars. Die Erstschrift ist der Minijob-Zentrale ausgefüllt und vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschrieben einzureichen. Das SEPA-Basislastschriftmandat ist Bestandteil des Haushaltsschecks und ist bei der erstmaligen Verwendung des Haushaltsschecks sowie bei Änderung der Kontodaten zusätzlich vom Arbeitgeber auszufüllen und zu unterschreiben. Der Haushaltsscheck enthält unter anderem: Name, Anschrift, Betriebsnummer und Steuernummer des Arbeitgebers, > Familienname, Vorname, die Anschrift und die Versicherungsnummer des Beschäftigten; kann die Versicherungsnummer nicht angegeben werden, ist das Geburtsdatum, der Geburtsname, das Geschlecht und der Geburtsort des Beschäftigten einzutragen, > die Angabe, ob der Beschäftigte im Zeitraum der Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist, > die Angabe, ob eine Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, > die Angabe, ob Pauschsteuer abzuführen ist, > die Angabe, ob der Beschäftigte eine Vollrente wegen Alters oder eine vergleichbare Leistung bezieht, > bei einer Meldung anlässlich jeder Entgeltzahlung oder Teilzeiträumen den Zeitraum der Beschäftigung und das Arbeitsentgelt für diesen Zeitraum, > bei einer Meldung zu Beginn der Beschäftigung deren Beginn und das monatliche Arbeitsentgelt, > bei einer Meldung wegen Änderung des Arbeitsentgelts den neuen Betrag und den Zeitpunkt der Änderung, > bei einer Meldung am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, > bei Erklärung des Verzichts auf die Rentenversicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI den Zeitpunkt des Verzichts, (nur bei vor dem 1. Januar 2013 aufgenommenen, unverändert fortbestehenden Beschäftigungen), > bei Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1b SGB VI den Tag des Zugangs des Antrages beim Arbeitgeber, >
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>



Datum und Unterschrift des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers, > das SEPA-Basislastschriftmandat zum Einzug der Beiträge, Umlagen und der einheitlichen Pauschsteuer. Bei sich anschließender Meldung kann von der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und der Anschrift des Beschäftigten abgesehen werden. 11.2 Verfahren Der Haushaltsscheck ist durch den Arbeitgeber bei Beginn der Beschäftigung, bei Änderungen im laufenden Beschäftigungsverhältnis (z. B. Änderung des Arbeitsentgelts) und bei Beendigung der Beschäftigung unverzüglich zu erstatten. Er ist vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu unterschreiben. Bei monatlich schwankendem Arbeitsentgelt bietet die Minijob-Zentrale einen Halbjahresscheck an. Der Halbjahresscheck ergänzt den normalen Haushaltsscheck und wird von der Minijob-Zentrale automatisch den Haushalten zur Verfügung gestellt, die Arbeitnehmer mit schwankenden Arbeitsentgelten melden. Er stellt lediglich ein zusätzliches Angebot zum normalen Haushaltsscheck dar, die Nutzung steht dem Arbeitgeber frei. Vor Nutzung des Halbjahresschecks ist es allerdings erforderlich, dass der Arbeitgeber zunächst einen Haushaltsscheck mit schwankenden Bezügen (Angabe eines monatlich wechselnden Arbeitsentgelts unter Ziffer 12 des Haushaltsschecks) einreicht. Nach Verarbeitung dieses Haushaltsschecks stellt die Minijob-Zentrale dem Arbeitgeber halbjährlich einen Halbjahresscheck mit einem entsprechenden Merkblatt bereit. Er enthält bereits > die Personalien und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, > die Personalien der Haushaltshilfe und > deren Versicherungsnummer. Der Halbjahresscheck umfasst einen Beschäftigungszeitraum von einem Kalenderhalbjahr, so dass der Meldezeit-
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raum immer nur das erste oder zweite Kalenderhalbjahr umfassen darf. Der vorbereitete Halbjahresscheck ist nur noch um die einzelnen Beschäftigungsmonate in dem Kalenderhalbjahr sowie die jeweiligen Verdienste zu ergänzen und rechtzeitig vor Beitragsfälligkeit vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschrieben bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Nach Eingang dieses Halbjahresschecks laufen bei der Minijob-Zentrale die gleichen Prozesse wie für den Haushaltsscheck ab. Die Minijob-Zentrale prüft nach Eingang des Haushaltsschecks, ob die Arbeitsentgeltgrenze für eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt eingehalten wird, berechnet die Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung (5 %) und zur Rentenversicherung (5 %), die Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft, die Beiträge zur Unfallversicherung (1,6 %) sowie gegebenenfalls die einheitliche Pauschsteuer (2 %), zieht den Gesamtbetrag mittels SEPA-Lastschriftverfahren halbjährlich vom Arbeitgeber ein, leitet die Beiträge, die Umlagen und die einheitliche Pauschsteuer an die zuständigen Stellen weiter und erstellt die Meldungen zur Rentenund Unfallversicherung. Darüber hinaus vergibt sie, sofern noch nicht vorhanden, die Betriebsnummer. Zum Jahresende erhält der Arbeitgeber von der MinijobZentrale eine Bescheinigung über den Zeitraum, für den Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt wurden, über die Höhe der gezahlten Entgelte sowie über die von ihm getragenen Beiträge und Umlagen. Der Arbeitnehmer erhält eine Bescheinigung über die der Rentenversicherung übermittelten Daten.
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12. Meldungen in der Gleitzone Gleitzone



Eine Beschäftigung in der Gleitzone liegt nach § 20 Abs. 2 SGB IV vor, wenn das erzielte Arbeitsentgelt 450,01 Euro bis 850 Euro im Monat beträgt und die Grenze von 850 Euro im Monat regelmäßig nicht überschritten wird. Bei mehreren Beschäftigungen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt maßgebend. Arbeitsentgelte innerhalb der Gleitzone werden bei der Berechnung des Arbeitnehmerbeitragsanteils nach einer im Gesetz festgelegten Formel vermindert. Im Jahr 2017 lautet die Formel vereinfacht wie folgt: 1,2802375 × Arbeitsentgelt – 238,201875



In § 28a Abs. 1 und 2 SGB IV sind alle Meldetatbestände abschließend aufgeführt; ein Meldetatbestand für den Eintritt in eine oder den Austritt aus einer Beschäftigung der Gleitzone wurde nicht aufgenommen. Der Eintritt oder Austritt einer Beschäftigung in oder aus der Gleitzone ist demnach durch den Arbeitgeber nicht zu melden. Bei Beschäftigungen in der Gleitzone sind Entgeltmeldungen (Jahresmeldung, Abmeldung, Unterbrechungsmeldung) mit einem Merkmal zu versehen. Es gibt drei Kennzeichen: 0 = Kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone bzw. Verzicht auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der gesetzlichen Rentenversicherung. > 1 = Gleitzone; tatsächliche Arbeitsentgelte betragen in allen Entgeltabrechnungszeiträumen von 450,01 Euro bis 850 Euro monatlich. > 2 = Gleitzone; die Meldung umfasst sowohl Entgeltabrechnungszeiträume mit tatsächlichen Arbeitsentgelten von 450,01 Euro bis 850 Euro monatlich als auch solche mit Arbeitsentgelten unter 450,01 Euro oder über 850 Euro monatlich. >



Bei Angabe der Kennziffern 1 oder 2 ist in die Meldungen als beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt die reduzierte beitragspflichtige Einnahme einzutragen. Bei unterschied-
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lichen Anwendungen der Gleitzonenregelungen in einzelnen Zweigen der Sozialversicherung (z. B. beim Verzicht auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung) richtet sich die Kennzeichnung der Meldungen nach der Beurteilung in der Rentenversicherung. Beispiel In den Monaten Januar bis Oktober und Dezember erzielte ein Arbeitnehmer ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 700 Euro, im Monat November erzielte er ein Arbeitsentgelt in Höhe von 900 Euro. Nach Anwendung der oben angeführten Formel ergibt sich in den Monaten Januar bis Oktober und Dezember jeweils ein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in Höhe von 657,96 Euro. In der Meldung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember ist ein Arbeitsentgelt in Höhe von 8.137,56 Euro (11 × 657,96 Euro, 1 × 900 Euro) zu bescheinigen; die Meldung ist als Gleitzonenfall mit dem Kennzeichen „2“ zu versehen.
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13. Meldefristen Die Fristen für die Meldungen entsprechen den Erfordernissen des automatisierten Meldeverfahrens. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass sich der Zeitpunkt, wann eine Meldung abgegeben werden muss, an dem Zeitpunkt der Entgeltabrechnung orientiert. 13.1 Anmeldungen Meldesachverhalt



Art der Abgabe- Frist Meldung grund Beginn einer Beschäftigung Anmeldung 10 Erste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Beginn Wechsel der Krankenkasse Anmeldung 11 Erste Abrechbei fortbestehendem nung, spätestens Beschäftigungsverhältnis 6 Wochen nach Meldesachverhalt Erste AbrechWechsel der Beitragsgrup- Anmeldung 12 pe bei fortbestehendem nung, spätestens Beschäftigungsverhältnis 6 Wochen nach Meldesachverhalt Sonstige Gründe/Änderung Anmeldung 13 Erste Abrechnung, spätestens im Beschäftigungsverhält6 Wochen nach nis/Wechsel eines Wertguthabens Meldesachverhalt 13.2 Abmeldungen Meldesachverhalt Ende der Beschäftigung, auch wenn das Arbeitsverhältnis fortbesteht Wechsel der Krankenkasse bei fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis



Wechsel der Beitragsgruppe bei fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis
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Art der Abgabe- Frist Meldung grund Abmeldung 30 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Ende Nächste AbrechAbmeldung 31 nung, spätestens (zur bisherigen 6 Wochen nach KrankenWechsel kasse) Abmeldung 32 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Wechsel
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13.2 Abmeldungen Meldesachverhalt Sonstige Gründe



Ende der Beschäftigung wegen Tod



13.3 An-/Abmeldungen Meldesachverhalt Beginn und Ende einer Beschäftigung



Art der Abgabe- Frist Meldung grund Abmeldung 33 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Meldetatbestand Abmeldung 49 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Ende



Art der Abgabe- Frist Meldung grund An-/ 40 Nächste AbrechAbmeldung nung, spätestens 6 Wochen nach Ende



13.4 Jahresmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen Meldesachverhalt Art der Abgabe- Frist Meldung grund Beschäftigungszeit und Jahres50 Nächste AbrechArbeitsentgelt im voranmeldung nung, spätestens gegangenen Kalenderjahr 15. 2. des Folgejahres 54 Nächste AbrechEinmalig gezahltes Arbeits- Sonderentgelt als Sondermeldung meldung nung, spätestens (z. B. in beitragsfreien 6 Wochen nach Zeiten) Zahlung Meldung von Arbeitsentgelt Sonder55 Nächste Abrechin Störfällen meldung nung, spätestens 6 Wochen nach Zahlung Sonder56 Nächste AbrechMeldung der zusätzlichen beitragspflichtigen Einmeldung nung, spätestens 6 Wochen nach nahme bei Zahlung von Zahlung Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit Gesonderte Meldung nach Sonder57 Nächste Abrech§ 194 Abs. 1 SGB VI meldung nung
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13.4 Jahresmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen Meldesachverhalt Art der Abgabe- Frist Meldung grund Meldung des in der Unfall- Sonder92 Spätestens 16. 2. des Folgejahres. versicherung beitragspflich- meldung tigen Arbeitsentgelts im Bei Insolvenz, vorangegangenen Kalenendgültiger Einstellung des Underjahr und seine Zuordnung zur jeweilig anzuwenternehmens oder denden Gefahrtarifstelle Beendigung aller (UV-Jahresmeldung) Beschäftigungsverhältnisse mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen 13.5 Meldungen wegen Unterbrechung der Beschäftigung Meldesachverhalt Art der Abgabe- Frist Meldung grund Unterbrechung der BeKeine schäftigung ohne FortzahMeldung lung des Arbeitsentgelts von weniger als einem Monat (z. B. unbezahlter Urlaub, Krankengeldbezug) Unter51 Innerhalb von Unterbrechung der Bebrechungs2 Wochen nach schäftigung ohne FortzahAblauf des ersten lung des Arbeitsentgelts für meldung vollen Kalendermindestens einen Kalenmonats der dermonat, ohne dass die Unterbrechung Mitgliedschaft in der Kranken-/ Pflegeversicherung davon berührt wird (z. B. Krankengeldbezug) Unterbrechung der Unter52 Innerhalb von Beschäftigung wegen brechungs2 Wochen nach Elternzeit meldung Ablauf des ersten vollen Kalendermonats der Unterbrechung Unterbrechung der Unter53 Innerhalb von Beschäftigung wegen brechungs2 Wochen nach Ableistung gesetzlicher meldung Ablauf des ersten Dienstpflicht von mehr vollen Kalenderals einem Kalendermonat monats der Unterbrechung
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13.5 Meldungen wegen Unterbrechung der Beschäftigung Meldesachverhalt Art der Abgabe- Frist Meldung grund Unterbrechung der Abmeldung 34 Innerhalb von Beschäftigung ohne Fort6 Wochen nach zahlung des Arbeitsentgelts Ende der Beschäftigung von mehr als einem Monat; z. B. wegen unbezahltem Urlaub (§ 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV) Abmeldung 35 Innerhalb von Unterbrechung der 6 Wochen nach Beschäftigung ohne Fortzahlung des Arbeitsentgelts Ende der wegen rechtmäßigem Beschäftigung Arbeitskampf von mehr als einem Monat (§ 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV/§ 192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) Ende des Arbeitsverhältnis- Abmeldung 30 Nächste Abrechses während einer gemelnung, spätestens deten Unterbrechung 6 Wochen nach Ende 13.6 Meldungen in Insolvenzfällen Meldesachverhalt Art der Meldung Freistellung von der BeAbmeldung schäftigung bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Nichteröffnung mangels Masse Rechtmäßige Beendigung Abmeldung der Beschäftigung während des Insolvenzverfahrens bei freigestellten Arbeitnehmern Entgeltmeldung eines frei- Jahresmeldung gestellten Arbeitnehmers während des Insolvenzverfahrens
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Abgabe- Frist grund 71 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Ende 72



Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Ende
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Nächste Abrechnung, spätestens 15. 2. des Folgejahres



Meldungen 2017 · Meldefristen



13.7 Änderungsmeldungen Meldesachverhalt Art der Meldung Änderung des Namens Namenseines Beschäftigten änderung



Änderung der Anschrift eines Beschäftigten



Anschriftenänderung



Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer eines Beschäftigten Änderung der Staatsangehörigkeit



Änderungsmeldung



1



Änderungsmeldung



Abgabe- Frist grund Nächste 601 Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Änderung Nächste 611 Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Änderung 62 Nächste Abrechnung, spätestens 6 Wochen nach Änderung Nächste Abrech631 nung, spätestens 6 Wochen nach Änderung



Separate Meldung nicht erforderlich, Meldung wird allerdings auch nicht abgewiesen.



13.8 Sofortmeldung Meldesachverhalt



Art der Meldung Beginn einer Beschäftigung Sofortmeldung
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13.9 Beispiele für Meldungen Beispiel 1 – Anmeldung Ein Beschäftigter beginnt am 2. Januar 2017 eine versicherungspflichtige Beschäftigung. Die Anmeldung wegen Beginn der Beschäftigung muss bis spätestens 13. Februar 2017 (6 Wochen) mit Abgabegrund 10 erstattet werden.



Beispiel 2 – Abmeldung Das am 2. Januar 2017 begonnene Beschäftigungsverhältnis wird gekündigt und zum 31. März 2017 aufgelöst. Das UV-Entgelt wird nach Köpfen berechnet. Die Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung muss bis spätestens 12. Mai 2017 (6 Wochen) erstattet werden. Die UV-Jahresmeldung für das Jahr 2017 muss zum 16. Februar 2018 mit Abgabegrund 92 und UV-Grund A09 erstattet werden.
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Beispiel 3 – Jahresmeldung Ein Beschäftigter ist seit dem 1. Januar 2016 ununterbrochen beschäftigt. Bis 31. August 2016 war der Arbeitnehmer im Straßenbau tätig, dann wechselte er ins Büro. Die Jahresmeldung für das Jahr 2016 muss bis spätestens 15. Februar 2017 mit Abgabegrund 50 erstattet werden. Die UV-Jahresmeldung für das Jahr 2016 mit dem auf die jeweils anzuwendenden Gefahrtarifstellen aufgeteilten Arbeitsentgelt muss zum 16. Februar 2017 mit Abgabegrund 92 erstattet werden.
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Beispiel 4 – Sonstige Entgeltmeldung Ein Beschäftigter wird ab 1. August 2017 Altersvollrente erhalten; er bittet um Erstellung einer Gesonderten Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI. Die Gesonderte Meldung enthält Arbeitsentgelt bis einschließlich dem 4. Monat vor Rentenbeginn, umfasst also den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2017. Die Gesonderte Meldung ist nach der Abrechnung des Monats April 2017 mit Abgabegrund 57 zu erstatten. Die UV-Jahresmeldung für das Jahr 2017 muss zum 16. Februar 2018 mit Abgabegrund 92 und unter Angabe des gesamten im Jahr 2017 angefallenen unfallversicherungspflichtigen Arbeitsentgeltes erstattet werden.



Beispiel 5 – Unterbrechungsmeldung Ein Beschäftigter ist seit 1. Januar 2016 ununterbrochen versicherungspflichtig beschäftigt. Ab 12. Januar 2017 ist der Versicherte arbeitsunfähig krank. Bis zum 22. Februar 2017 erhält er Entgeltfortzahlung, danach Krankengeld durch die Krankenkasse. Am 10. April 2017 wird die Beschäftigung wieder aufgenommen. Das UV-Entgelt wird nach Köpfen berechnet. Die Unterbrechungsmeldung wegen Arbeitsunfähigkeit mit Entgeltersatzleistung muss bis spätestens 14. April 2017 (2 Wochen nach dem 1. Kalendermonat der Unterbrechung) mit dem Abgabegrund 51 erstattet werden. Die Jahresmeldung für das Jahr 2017 muss bis zum 15. Februar 2018 mit Abgabegrund 50 und dem Meldezeitraum 10. 4. bis 31. 12. 2017 erstattet werden. Die UV-Jahresmeldung für das Jahr 2017 muss zum 16. Februar 2018 mit Abgabegrund 92 und UV-Grund A09 erstattet werden.
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Beispiel 6 – Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt Ein Auszubildender erhält am 7. März 2017 ein Urlaubsgeld in Höhe von 250 Euro. Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung erhielt der Versicherte ab 29. Januar 2017 Krankengeld. Eine Unterbrechungsmeldung wurde zum 28. Januar 2017 erstattet. Die Sondermeldung des einmal gezahlten Arbeitsentgelts muss bis spätestens 18. April 2017 (6 Wochen nach Zahlung) mit Abgabegrund 54 und dem Meldezeitraum 1. 3. bis 31. 3. 2017 erstattet werden. Die UV-Jahresmeldung für das Jahr 2017 muss zum 16. Februar 2018 mit Abgabegrund 92 und unter Angabe des gesamten im Jahr 2017 angefallenen unfallversicherungspflichtigen Arbeitsentgeltes (inkl. des einmalig gezahlten Arbeitsentgeltes) erstattet werden.
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Anhang 1: § 28a Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), zuletzt geändert durch Art. 1 Absatz 7 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 15. April 2015 (BGBl. I 2015, S. 584). § 28a Meldepflicht



(1) Der Arbeitgeber oder ein anderer Meldepflichtiger hat der Einzugsstelle für jeden in der Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes Versicherten  1. bei Beginn der versicherungspflichtigen Beschäftigung,  2. bei Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung,  3. bei Eintritt eines Insolvenzereignisses,  4. (weggefallen)  5. bei Änderungen in der Beitragspflicht,  6. bei Wechsel der Einzugsstelle,  7. bei Anträgen auf Altersrenten oder Auskunftsersuchen des Familiengerichts in Versorgungsausgleichsverfahren,  8. bei Unterbrechung der Entgeltzahlung,  9. bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 10. auf Anforderung der Einzugsstelle nach § 26 Absatz 4 Satz 2, 11. bei Antrag des geringfügig Beschäftigten nach § 6 Absatz 1b des Sechsten Buches auf Befreiung von der Versicherungspflicht, 12. bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt, 13. bei Beginn der Berufsausbildung, 14. bei Ende der Berufsausbildung, 15. bei Wechsel von einem Beschäftigungsbetrieb im Beitrittsgebiet zu einem Beschäftigungsbetrieb im übrigen Bundesgebiet oder umgekehrt, 16. bei Beginn der Altersteilzeitarbeit, 17. bei Ende der Altersteilzeitarbeit, 18. bei Änderung des Arbeitsentgelts, wenn die in § 8 Absatz 1 Nummer 1 genannte Grenze über- oder unterschritten wird, 19. bei nach § 23b Absatz 2 bis 3 gezahltem Arbeitsentgelt oder 20. bei Wechsel von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet und einem Wertguthaben, das im übrigen Bundesgebiet erzielt wurde, eine Meldung zu erstatten. Jede Meldung sowie die darin enthaltenen Datensätze sind mit einem eindeutigen Kennzeichen zur Identifizierung zu versehen. Meldungen nach diesem Buch erfolgen, soweit nicht Abweichendes geregelt ist, durch elektronische Datenübermittlung (Datenübertragung); dabei sind Datenschutz und Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen und bei Nutzung allgemein zugänglicher Netze Verschlüsselungsverfahren zu verwenden. Arbeitgeber oder andere Meldepflichtige haben ihre Meldungen durch Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erstatten. (2) Der Arbeitgeber hat jeden am 31. Dezember des Vorjahres Beschäftigten nach Absatz 1 zu melden (Jahresmeldung). (2a) Der Arbeitgeber hat für jeden in einem Kalenderjahr Beschäftigten, der in der Unfallversicherung versichert ist, zum 16. Februar des Folgejahres eine besondere Jahresmeldung zur Unfallversicherung zu erstatten. Diese Meldung enthält über die Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 hinaus folgende Angaben: 1. die Mitgliedsnummer des Unternehmers, 2. die Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers,
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3. das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro und seine Zuordnung zur jeweilig anzuwendenden Gefahrtarifstelle. Arbeitgeber, die Mitglied der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sind und für deren Beitragsberechnung der Arbeitswert keine Anwendung findet, haben Meldungen nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht zu erstatten. Abweichend von Satz 1 ist die Meldung bei Eintritt eines Insolvenzereignisses, bei einer endgültigen Einstellung des Unternehmens oder bei der Beendigung aller Beschäftigungsverhältnisse mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen, abzugeben. (3) Die Meldungen enthalten für jeden Versicherten insbesondere 1. seine Versicherungsnummer, soweit bekannt, 2. seinen Familien- und Vornamen, 3. sein Geburtsdatum, 4. seine Staatsangehörigkeit, 5. Angaben über seine Tätigkeit nach dem Schlüsselverzeichnis der Bundesagentur für Arbeit, 6. die Betriebsnummer seines Beschäftigungsbetriebes, 7. die Beitragsgruppen, 8. die zuständige Einzugsstelle und 9. den Arbeitgeber. Zusätzlich sind anzugeben 1. bei der Anmeldung a) die Anschrift, b) der Beginn der Beschäftigung, c) sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben, d) die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling besteht, e) die Angabe, ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, f) die Angabe der Staatsangehörigkeit, 2. bei allen Entgeltmeldungen a) eine Namens-, Anschriften- oder Staatsangehörigkeitsänderung, soweit diese Änderung nicht schon anderweitig gemeldet ist, b) das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro, c) (weggefallen) d) der Zeitraum, in dem das angegebene Arbeitsentgelt erzielt wurde, e) Wertguthaben, die auf die Zeit nach Eintritt der Erwerbsminderung entfallen, 3. (weggefallen) 4. bei der Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 19 a) das Arbeitsentgelt in Euro, für das Beiträge gezahlt worden sind, b) im Falle des § 23b Absatz 2 der Kalendermonat und das Jahr der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers jedoch der Kalendermonat und das Jahr der Beitragszahlung. (3a) Der Arbeitgeber oder eine Zahlstelle nach § 202 Absatz 2 des Fünften Buches kann in den Fällen, in denen für eine Meldung keine Versicherungsnummer des Beschäftigten oder Versorgungsempfängers vorliegt, im Verfahren nach Absatz 1 eine Meldung zur Abfrage der Versicherungsnummer an die Datenstelle der Rentenversicherung übermitteln; die weiteren Meldepflichten bleiben davon unberührt. Die Datenstelle der Rentenversicherung übermittelt dem Arbeitgeber oder der Zahlstelle unverzüglich durch Datenübertragung die Versicherungsnummer oder den Hinweis, dass die Vergabe der Versicherungsnummer mit der Anmeldung erfolgt. (4) Arbeitgeber haben den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme an die Datenstelle der Rentenversicherung nach Satz 2 zu melden, sofern sie Personen in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen:
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



im Baugewerbe, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Personenbeförderungsgewerbe, im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, 9. in der Fleischwirtschaft. Die Meldung enthält folgende Angaben über den Beschäftigten: 1. den Familien- und die Vornamen, 2. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, ansonsten die zur Vergabe einer Versicherungsnummer notwendigen Angaben (Tag und Ort der Geburt, Anschrift), 3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und 4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme. Die Meldung wird in der Stammsatzdatei nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten Buches gespeichert. Die Meldung gilt nicht als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. (4a) Der Meldepflichtige erstattet die Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 an die zuständige Einzugsstelle. In der Meldung sind insbesondere anzugeben: 1. die Versicherungsnummer des Beschäftigten, 2. die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes, 3. das monatliche laufende und einmalig gezahlte Arbeitsentgelt, von dem Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung für das der Ermittlung nach § 26 Absatz 4 zugrunde liegende Kalenderjahr berechnet wurden. (5) Der Meldepflichtige hat der zu meldenden Person den Inhalt der Meldung in Textform mitzuteilen; dies gilt nicht, wenn die Meldung ausschließlich auf Grund einer Veränderung der Daten für die gesetzliche Unfallversicherung erfolgt. (6) Soweit der Arbeitgeber eines Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflichten erfüllt, gilt der Hausgewerbetreibende als Beschäftigter. (6a) Beschäftigt ein Arbeitgeber, der 1. im privaten Bereich nichtgewerbliche Zwecke oder 2. mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes verfolgt, Personen geringfügig nach § 8, kann er auf Antrag abweichend von Absatz 1 Meldungen auf Vordrucken erstatten, wenn er glaubhaft macht, dass ihm eine Meldung auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung nicht möglich ist. (7) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle für einen im privaten Haushalt Beschäftigten anstelle einer Meldung nach Absatz 1 unverzüglich eine vereinfachte Meldung (Haushaltsscheck) mit den Angaben nach Absatz 8 Satz 1 zu erstatten, wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 Absatz 3) aus dieser Beschäftigung regelmäßig 450 Euro im Monat nicht übersteigt. Der Arbeitgeber kann die Meldung nach Satz 1 auch durch Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mit maschinell erstellten Ausfüllhilfen übermitteln. Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle gesondert schriftlich ein Lastschriftmandat zum Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags zu erteilen. Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht. (8) Der Haushaltsscheck enthält 1. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, 2. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Versicherungsnummer des Beschäftigten; kann die Versicherungsnummer nicht angegeben werden, ist das Geburtsdatum des Beschäftigten einzutragen, 3. die Angabe, ob der Beschäftigte im Zeitraum der Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist, und
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4. a) bei einer Meldung bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung den Zeitraum der Beschäftigung, das Arbeitsentgelt (§ 14 Absatz 3) für diesen Zeitraum sowie am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, b) bei einer Meldung zu Beginn der Beschäftigung deren Beginn und das monatliche Arbeitsentgelt (§ 14 Absatz 3), c) bei einer Meldung wegen Änderung des Arbeitsentgelts (§ 14 Absatz 3) den neuen Betrag und den Zeitpunkt der Änderung, d) bei einer Meldung am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, e) bei Erklärung des Verzichts auf Versicherungsfreiheit nach § 230 Absatz 8 Satz 2 des Sechsten Buches den Zeitpunkt des Verzichts, f) bei Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b des Sechsten Buches den Tag des Zugangs des Antrags beim Arbeitgeber. Bei sich anschließenden Meldungen kann von der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und des Beschäftigten abgesehen werden. (9) Soweit nicht anders geregelt, gelten für versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreite geringfügig Beschäftigte die Absätze 1 bis 6 entsprechend. Eine Jahresmeldung nach Absatz 2 ist für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 nicht zu erstatten. (10) Der Arbeitgeber hat für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von der Versicherungspflicht befreit und Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, die Meldungen nach den Absätzen 1, 2 und 9 zusätzlich an die Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten; dies gilt nicht für Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10. Die Datenübermittlung hat durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels systemgeprüfter maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erfolgen. Zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 enthalten die Meldungen die Mitgliedsnummer des Beschäftigten bei der Versorgungseinrichtung. Die Absätze 5 bis 6a gelten entsprechend. (11) Der Arbeitgeber hat für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches von der Versicherungspflicht befreit und Mitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, der Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen monatliche Meldungen zur Beitragserhebung zu erstatten. Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. Diese Meldungen enthalten für den Beschäftigten  1. die Mitgliedsnummer bei der Versorgungseinrichtung oder, wenn die Mitgliedsnummer nicht bekannt ist, die Personalnummer beim Arbeitgeber, den Familien- und Vornamen, das Geschlecht und das Geburtsdatum,  2. den Zeitraum, für den das Arbeitsentgelt gezahlt wird,  3. das beitragspflichtige ungekürzte laufende Arbeitsentgelt für den Zahlungszeitraum,  4. das beitragspflichtige ungekürzte einmalig gezahlte Arbeitsentgelt im Monat der Abrechnung,  5. die Anzahl der Sozialversicherungstage im Zahlungszeitraum,  6. den Beitrag, der bei Firmenzahlern für das Arbeitsentgelt nach Nummer 3 und 4 anfällt,  7. die Betriebsnummer der Versorgungseinrichtung,  8. die Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes,  9. den Arbeitgeber, 10. den Ort des Beschäftigungsbetriebes, 11. den Monat der Abrechnung. Soweit nicht aus der Entgeltbescheinigung des Beschäftigten zu entnehmen ist, dass die Meldung erfolgt ist und welchen Inhalt sie hatte, gilt Absatz 5. (12) Der Arbeitgeber hat auch für ausschließlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Siebten Buches versicherte Beschäftigte mit beitragspflichtigem Entgelt Meldungen nach den Absätzen 1 und 3 Satz 2 Nummer 2 abzugeben. (13) …
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Anhang 2: Datenerfassungsund -übermittlungsverordnung (DEÜV) vom 10. Februar 1998 (BGBl. I S. 343), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 11. 11. 2016 (BGBl. I S. 2500) § 1 Grundsatz



Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die Meldungen auf Grund § 18i Absatz 4, §§ 28a, 99 und 106 bis 108 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, des § 200 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der §§ 190 bis 194 und 281c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und des § 27 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie für den Beitragsnachweis nach § 28f Abs. 3 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Die Meldungen und Beitragsnachweise für die jeweils beteiligten Träger der Sozialversicherung sind gemeinsam zu erstatten.



§ 2 Meldepflichtige



Meldungen sind zu erstatten von 1. dem Arbeitgeber, 2. Personen, die wie ein Arbeitgeber Beiträge auf Grund gesetzlicher Vorschriften zahlen, 3. Zahlstellen, 4. dem Bundesministerium der Verteidigung oder den von ihm bestimmten Stellen und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, 5. den Leistungsträgern.



§ 3 Zu meldender Personenkreis



Meldungen sind zu erstatten für 1. Beschäftigte, die kranken-, pflege-, renten- oder nach dem Recht der Arbeitsförderung versicherungspflichtig sind, 2. Beschäftigte, für die Beitragsanteile zur Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind, 3. geringfügig Beschäftigte, 4. Leiharbeitnehmer, 5. Bezieher von Entgeltersatzleistungen oder von Arbeitslosengeld II, 6. Wehr- und Zivildienstleistende. Den Beschäftigten stehen Personen gleich, für die ein anderer wie ein Arbeitgeber Beiträge auf Grund gesetzlicher Vorschriften zahlt.



§ 5 Allgemeine Vorschriften



(1) Meldungen sind nach den Verhältnissen des Zeitpunktes zu erstatten, auf den sich die Meldung bezieht. Dies gilt insbesondere bei Änderung des Namens, der Staatsangehörigkeit oder der Anschrift eines Beschäftigten. (2) Meldungen können zusammen erstattet werden, soweit diese Verordnung es zulässt. (3) Meldungen über Zeiträume, die sich über das Ende eines Kalenderjahres hinaus erstrecken, sind getrennt für jedes Kalenderjahr zu erstatten. Für gemeldete Zeiträume dürfen keine weiteren Meldungen erstattet werden, soweit diese Verordnung nichts anderes zulässt. (4) Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt ist in vollen Beträgen zu melden. Beträge nach dem Komma von mehr als 49 sind nach oben, von weniger als 50 nach unten auf den nächsten vollen Betrag zu runden.
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(5) (aufgehoben) (6) Alle persönlichen Angaben für Meldungen sind amtlichen Unterlagen, die Versicherungsnummer ist dem Sozialversicherungsausweis zu entnehmen. (7) Ist bei einer Anmeldung die Versicherungsnummer nicht bekannt, sind die für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderlichen Angaben, insbesondere der vollständige Name, der Geburtsname, das Geburtsdatum, der Geburtsort, das Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift aufzunehmen. (8) Bei erstmaliger Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung im Geltungsbereich dieser Verordnung durch einen Angehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, für den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gilt, sind außerdem das Geburtsland sowie die Versicherungsnummer des Landes der Staatsangehörigkeit einzutragen. (9) Der Meldepflichtige hat eine Mehrfachbeschäftigung zu melden. (10) Meldungen, die Angaben über Arbeitsentgelt enthalten, sind gesondert zu kennzeichnen, wenn der zu meldende Zeitraum Arbeitsentgelt nach den Vorschriften der Gleitzone (§ 20 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) enthält. (11) Die Meldungen müssen die Betriebsnummer der Krankenkasse des Beschäftigten enthalten. (12) Der Zugang eines Antrages beim Arbeitgeber auf Verzicht auf die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Absatz 1b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch durch einen geringfügig Beschäftigten ist gesondert zu kennzeichnen und zu melden; die Meldung kann auch in Verbindung mit einer anderen zum gleichen Zeitpunkt zu erstattenden Meldung erfolgen.



§ 6 Anmeldung



Der Beginn einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach ihrem Beginn, zu melden.



§ 7 Sofortmeldung



Der Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses ist in den in § 28a Abs. 4 Satz 1 bis 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen spätestens bei Beschäftigungsaufnahme an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden.



§ 8 Abmeldung



(1) Das Ende einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist mit der nächsten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach ihrem Ende, zu melden. (2) Eine An- und eine Abmeldung können innerhalb der Frist des § 6 zusammen erstattet werden, wenn bis zur Abmeldung noch keine Anmeldung erfolgt ist. (3) Bei einer in § 28a Abs. 1 Satz 1 Nummer 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bezeichneten Änderung des Arbeitsentgelts sind eine Ab- und eine Anmeldung innerhalb der Frist des § 6 zusammen zu erstatten.



§ 8a Meldung bei Eintritt eines Insolvenzereignisses



Der Arbeitgeber oder die mit der Insolvenzabwicklung betraute Person hat für freigestellte Beschäftigte für den Zeitraum bis zum Tag vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Nichteröffnung mangels Masse eine Abmeldung mit der nächsten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens aber nach sechs Wochen abzugeben.



§ 9 Unterbrechungsmeldung



(1) Wird eine versicherungspflichtige Beschäftigung durch Wegfall des Anspruchs auf Arbeitsentgelt für mindestens einen Kalendermonat unterbrochen und wird eine der in § 7 Abs. 3 Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Leistungen bezogen, Elternzeit in Anspruch genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst



73



Meldungen 2017 · Anhang 2



geleistet, ist für den Zeitraum bis zum Wegfall des Entgeltanspruchs innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats eine Unterbrechungsmeldung zu erstatten. Endet die Beschäftigung während der Unterbrechung, ist eine Abmeldung nach § 8 zu erstatten. (2) Endet in den Fällen des Absatzes 1 die Beschäftigung in dem auf den Wegfall des Entgeltanspruchs folgenden Kalendermonat, ist für den Zeitraum bis zum Wegfall innerhalb von sechs Wochen nach dem Ende der Beschäftigung eine Unterbrechungsmeldung zu erstatten. Das Ende der Beschäftigung ist nach § 8 zu melden.



§ 10 Jahresmeldung



(1) Eine Jahresmeldung ist für jeden am 31. Dezember eines Jahres versicherungspflichtig Beschäftigten mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens bis zum 15. Februar des folgenden Jahres, zu erstatten. Die Jahresmeldung entfällt, wenn zum 31. Dezember eine Meldung nach §§ 8, 9 oder § 12 zu erstatten ist. (2) Arbeitsentgelt ist nur insoweit zu melden, als es nicht schon gemeldet wurde.



§ 11 Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt



(1) Der Arbeitgeber hat beitragspflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zusammen mit dem beitragspflichtigen laufend gezahlten Arbeitsentgelt zu melden. (2) Der Arbeitgeber hat beitragspflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach der Zahlung, gesondert zu melden, wenn 1. eine Meldung nach den §§ 8 bis 10 oder § 12 für das Kalenderjahr, dem das Arbeitsentgelt zuzuordnen ist, nicht mehr erfolgt, 2. die folgende Meldung nach den §§ 8 bis 10 oder § 12 kein beitragspflichtiges laufend gezahltes Arbeitsentgelt enthält, 3. für das beitragspflichtige laufend und einmalig gezahlte Arbeitsentgelt unterschiedliche Beitragsgruppen gelten oder 4. es sich um ein beitragspflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt nach § 23a Absatz 4 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt. (3) Der Arbeitgeber hat beitragspflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt gesondert zu melden, wenn die Auszahlung während einer nach § 9 gemeldeten Unterbrechung der Beschäftigung oder während des Bezuges einer nach § 38 gemeldeten Entgeltersatzleistung erfolgt. (4) Der Arbeitgeber hat in der Unfallversicherung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt spätestens innerhalb von sechs Wochen nach der Zahlung gesondert zu melden, wenn eine Meldung aus anderem Grund für das Kalenderjahr, dem das Arbeitsentgelt zuzuordnen ist, nicht mehr erfolgt.



§ 11a Meldungen von Arbeitsentgelt bei flexiblen Arbeitszeitregelungen



(1) Arbeitsentgelt nach § 23b Abs. 2 bis 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung gesondert zu melden, wenn es nicht nach § 7c oder § 7f Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch verwendet wird. (2) Der Wechsel von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet erzielt wurde, zu einem Wertguthaben, das im übrigen Bundesgebiet erzielt wurde, und umgekehrt ist mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung nach dem Wechsel taggenau zu melden. (3) Wird im selben Zeitraum ein Wertguthaben aufgelöst und Arbeitsentgelt gezahlt, ist das Wertguthaben nur dann gesondert unter der Angabe, ob es im Beitritts- oder im übrigen Bundesgebiet erzielt worden ist, zu melden, wenn nicht beide zusammen im Beitrittsgebiet oder zusammen im übrigen Bundesgebiet erzielt worden sind.
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§11b Meldung von Arbeitsentgelten bei Mehrfachbeschäftigung auf Anforderung der Einzugsstelle



Nach Anforderung der Einzugsstelle hat der Arbeitgeber mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Anforderung, die Entgeltmeldungen nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die zuständige Einzugsstelle zu melden.



§ 12 Sonstige Meldungen



(1) Eine Ab- und eine Anmeldung sind zu erstatten, wenn die bisher gemeldete Beitragsgruppe, der Personengruppenschlüssel oder die Krankenkasse des Beschäftigten sich ändert oder dieser von einem Beschäftigungsbetrieb im Beitrittsgebiet zu einem Beschäftigungsbetrieb im übrigen Bundesgebiet oder umgekehrt wechselt. (2) In den Fällen, in denen ein Berufsausbildungsverhältnis einem Beschäftigungsverhältnis bei demselben Arbeitgeber vorausgeht oder folgt, ist der Tag des Endes oder des Beginns der Beschäftigung und der Berufsausbildung zu melden. Als Beginn einer Berufsausbildung kann auch der Erste des Monats, in dem die Berufsausbildung beginnt, und als Ende der Letzte des Monats, in dem die Berufsausbildung endet, gemeldet werden. Eine Meldung nach Satz 1 und 2 entfällt, wenn eine Meldung nach Absatz 1 zu erstatten ist. (3) Absatz 2 gilt entsprechend für den Beginn und das Ende einer Altersteilzeit. (4) Die Meldungen sind innerhalb der Frist des § 6 zu erstatten. Meldungen nach Absatz 1 oder 2 sind nicht zu erstatten, wenn Meldungen nach §§ 6, 8 oder § 9 erfolgen. (5) Eine Meldung nach § 194 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist mit der nächsten Lohn- und Gehaltsabrechnung zu erstatten. Ist zu diesem Zeitpunkt eine Meldung nach § 10 noch nicht erfolgt, ist diese zum gleichen Zeitpunkt zu erstatten.



§ 13 Meldungen für geringfügig Beschäftigte



Für die Meldungen einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gelten § 5 Abs. 1 bis 7 und 9 und die §§ 6 und 8 bis 12 entsprechend.



§ 14 Stornierung



(1) Meldungen sind unverzüglich zu stornieren, wenn sie nicht zu erstatten waren, bei einer unzuständigen Einzugsstelle erstattet wurden oder unzutreffende Angaben über die Zeit der Beschäftigung, das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, den Abgabegrund, die Beitragsgruppen, den Personengruppenschlüssel, den Tätigkeitsschlüssel oder die Betriebsnummer des Arbeitgebers enthalten. Satz 1 gilt auch, wenn unzutreffende Angaben zum in der Unfallversicherung beitragspflichtigen Arbeitsentgelt, der Unfallversicherungsmitgliedsnummer des Beschäftigungsbetriebes, der Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers oder der anzuwendenden Gefahrtarifstelle in der Meldung enthalten sind. (2) Ist zum Zeitpunkt der Stornierung die Versicherungsnummer noch nicht bekannt, hat die Stornierung die für die Vergabe der Versicherungsnummer notwendigen Angaben zu enthalten.



§ 17 Datenübertragungsverfahren



(1) Die Daten sind im eXTra-Standard durch https zu übertragen. Die gültige Version ist in den Gemeinsamen Grundsätzen nach § 95 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch festgelegt. Eine Beschreibung des eXTra-Standards ist für jeden zugänglich und kostenfrei bei der Deutschen Rentenversicherung Bund abzurufen. Für den Einsatz von https sind die Anforderungen in den Technischen Richtlinien des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen. (2) Abweichend von Absatz 1 hat die Zulassungsstelle im Zulassungsbescheid Ausnahmen zu gestatten, wenn allgemein gebräuchliche Datenübertragungstech-
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niken verwendet werden, die die gleiche Datensicherheit gewährleisten, und die Weiterverarbeitung durch die Annahmestelle wirtschaftlich zumutbar ist.



§ 18 Grundsatz



Arbeitgeber dürfen Meldungen und Beitragsnachweise nach § 1 Satz 1 nur durch Datenübertragung mittels zugelassener systemgeprüfter Programme oder maschinell erstellter Ausfüllhilfen übermitteln. Dies gilt auch, wenn ein Rechenzentrum oder eine vergleichbare Einrichtung für mehrere Arbeitgeber oder für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers die Lohn- und Gehaltsunterlagen führt.



§ 19 Antrag



Für maschinell geführte Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme und maschinell erstellte Ausfüllhilfen ist vor dem erstmaligen Einsatz eine Systemprüfung zu beantragen. Der Antrag auf Systemprüfung ist an die von dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmte Stelle zu richten. Das Nähere zum Antragsverfahren regeln die Gemeinsamen Grundsätze nach § 22.



§ 20 Systemprüfung



(1) Maschinell geführte Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramme sind vor ihrem Einsatz auf die korrekte Ausführung der Lohn- und Gehaltsabrechnungsverfahren, Erstellung und Annahme der Meldungen und der technischen Sicherheit der Verfahren nach § 16 Satz 2 und 3 zu prüfen. Grundlage hierfür sind die Vorschriften dieser Verordnung sowie der Beitragsverfahrensverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Über die Prüfung ist ein Protokoll zu erstellen, das bis zur Erteilung einer neuen Zulassung aufzubewahren ist. (2) Werden Programme für die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder die Erstellung und Annahme von Meldungen mit Auswirkungen auf die Verarbeitungsergebnisse verändert oder durch neue Programme ersetzt, ist vor ihrem Einsatz eine erneute Prüfung zu beantragen. Diese Prüfung kann auch in vereinfachter Form anhand von speziellen Testaufgaben durchgeführt werden. (3) Erfüllt ein Programm nicht die Voraussetzungen der Systemprüfung oder wird ein Programm verändert, ohne diese Änderung zur Prüfung der prüfenden Stelle vorzulegen, ist die Zulassung des Programms zu versagen oder unverzüglich zu entziehen. (4) Die Einzelheiten zur Durchführung der Systemprüfung und die Beteiligung der Rentenversicherungsträger sowie der Unfallversicherung regeln die Gemeinsamen Grundsätze nach § 22. (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für maschinell erstellte Ausfüllhilfen entsprechend.



§ 21 Zulassungsbescheid



Der Antragsteller erhält das Prüfprotokoll und einen Zulassungsbescheid vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Diese sind vom Antragsteller aufzubewahren. Die Zulassung legt die für die ordnungsgemäße Durchführung der Datenübertragung einzuhaltenden Voraussetzungen fest. Einzelheiten regeln die Gemeinsamen Grundsätze nach § 22.



§ 25 Unterrichtung des Arbeitnehmers



(1) Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten mindestens einmal jährlich bis zum 30. April eines Jahres für alle im Vorjahr durch Datenübertragung erstatteten Meldungen eine maschinell erstellte Bescheinigung zu übergeben, die inhaltlich getrennt alle gemeldeten Daten ohne die Angaben für die gesetzliche Unfallversicherung wiedergeben muss. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist die Bescheinigung unverzüglich nach Abgabe der letzten Meldung auszustellen. (2) Die Bescheinigung kann auf den üblichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen erteilt werden. Der Arbeitgeber hat den Inhalt der Bescheinigungen wie Lohnunterlagen zu behandeln und bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung nach § 28p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch folgenden Kalenderjahres aufzubewahren.
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§§ 4, 15, 16, 22, 22a, 23, 24, 26 bis 42



[Diese Paragrafen sind weggefallen bzw. werden hier nicht abgebildet. Anm. der Red.]
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Arbeitgeber haben im Bereich der Sozialversicherung eine g  anze Reihe gesetzlich festgelegter Aufgaben zu erfüllen. Angefangen bei der korrekten Beurteilung der Versicherungspflicht bzw. -freiheit über die ordnungsgemäße Berechnung der Sozialver sicherungsbeiträge bis hin zur Erstattung von Meldungen zu den verschiedensten Anlässen. Meldungen, die entweder falsch oder gar nicht erstattet werden, können gravierende Auswirkungen haben – beispielsweise auf die Leistungen der Krankenkasse oder auf die Höhe der Rente. Entsprechend großen Wert legt der Gesetzgeber darauf, dass Meldungen ordnungsgemäß erstattet werden. Die Rentenversicherung möchte allen Arbeitgebern mit dieser Broschüre dabei helfen, Sachverhalte richtig zu beurteilen. Auf diese Weise können fehlerhafte Meldungen, die Prüfbeanstandungen nach sich ziehen, im Vorfeld vermieden werden.
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Wir verwenden Cookies, um Ihre Zufriedenheit auf unserer Website zu steigern. Mit der Nutzung unserer Dienste erklÃ¤ren Sie sich damit einverstanden, dass wir ...










 








schreiben und redigieren auf den punkt gebracht das 

Finally, schreiben und redigieren auf den punkt gebracht das schreibtraining fur Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can.










 








Ergebnisse auf einen Blick 2017 - Deutsche Rentenversicherung 

Deutschen Rentenversicherung. BND_FY_609056_00. Rentenzugang. Stand: Juli 2017. Ergebnisse auf einen Blick 2017. > Versicherte, Rentenbestand ...










 








Bachelor- Studiengang - Deutsche Rentenversicherung 

unserer Kunden, Auskunft und Beratung, ist fÃ¼r uns eine Aufgabe, die wir gern wahrnehmen. Wir betreuen â€¦mehr als 232.000 Menschen vom Eintritt in.










 








quotthe millionaire fastlanequot auf den punkt a 

Are you looking for quotthe millionaire fastlanequot auf den punkt a gebracht komprimierte quintessenz des nr 1 PDF?. If you are areader who likes to download ...










 








chemie auf den punkt fur beginn eines 

It is much cheaper toread books that you download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, chemie auf den ...










 








Hinterbliebenenrente - Deutsche Rentenversicherung 

Hier hilft die gesetzliche Rentenversicherung mit verschiedenen. Leistungen. Stirbt Ihr Ehepartner, kÃ¶nnen Sie Anspruch auf eine Witwen- oder Witwer- rente haben. Verlieren Kinder unter 18 Jahren einen Elternteil, kÃ¶nnen sie eine Waisenrente bekomm










 








G0612 PDF - Deutsche Rentenversicherung 

Name, Vorname der Person, aus deren Versicherung die Leistung beantragt wird ... Ohne pathologischen Befund sind folgende Organsysteme: von der Norm ...










 








Rahmenkonzeption - Deutsche Rentenversicherung 

KTL D052 Training von sozialer Kompetenz. â€¢ KTL D053 Bewerbungstraining. â€“ Ergotherapie, Arbeitstherapie und andere funktionelle Therapie, zum Beispiel.










 








G0581 DRV - Deutsche Rentenversicherung 

29.09.2016 - Ich versichere, dass ich sÃ¤mtliche Angaben wahrheitsgemÃ¤ÃŸ nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ...










 








V0210 Internetformular Deutsche Rentenversicherung 

Hinweis: Um Ihnen die erwÃ¼nschte Auskunft erteilen zu kÃ¶nnen, benÃ¶tigen wir aufgrund des Sechsten Buches des. Sozialgesetzbuches - Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) - von Ihnen einige wichtige Informationen und. Unterlagen. Wir mÃ¶chten Sie 










 








hifi auf den punkt gebracht book by bod books on demand pdf 

hifi auf den punkt gebracht book by bod books on demand are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can ...










 








Reha-Bericht 2015 - Deutsche Rentenversicherung 

meinen Gesundheitszustands an, erleben sich als leistungsfÃ¤higer in Beruf ... Konto bei der Rentenversicherung eingingen (â€žlÃ¼ckenhafte BeitrÃ¤geâ€œ). Die.










 








deutsche rentenversicherung basis der ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Deutsche. Rentenversicherung Basis Der Altersvorsorge Grundwissen Und Beispiele Far Die. Beratungspraxis Rechtsstand 










 








summa summarum Heft 05 13 - Deutsche Rentenversicherung 

14.05.2013 - Bitte umsteigen! summa summarum online. 16. Vorletzte ... Der dritte bundesunmittelbare Unfallversicherungs- trÃ¤ger, die Unfallkasse Post und ...










 








Reha-Bericht Update 2016 - Deutsche Rentenversicherung 

Sebastian Ellert, Johannes Falk, Guy Oskar Kamga Wambo, Silke Kirschning,. Nina-Tamara Moser, Teresia Widera, Janett Zander, Pia Zollmann. Fotos. Deutsche Rentenversicherung Bund, fotolia (S. 13, S. 18) action press (S. 11) , plainpicture (S. 16). Sa










 








Leben und arbeiten in Europa - Deutsche Rentenversicherung 

dung, in dem die BeschÃ¤ftigung als Arbeitnehmer ausgeÃ¼bt .... uns dieser die Kosten fÃ¼r Ihre Leistung erstattet, mÃ¼s sen Sie ...... individuelle Beratung? Wir sind ...










 








Leben und arbeiten in Europa - Deutsche Rentenversicherung 

Ihr kurzer Draht zu uns. 0800 1000 4800 (kostenlose Nummer fÃ¼r Deutschland) www. deutscherentenversicherung.de · info@ deutscherentenversicherung. de ...










 








PrÃ¤sentation Dr. Reineke - Deutsche Rentenversicherung 

13.07.2012 - 1. Dr. Ulrich Reineke. Leiter des GeschÃ¤ftsbereichs Finanzen. Finanzplanung und Geld- anlage bei der Deutschen. Rentenversicherung Bund.










 








Ihr Rentenantrag â€“ so geht's - Deutsche Rentenversicherung 

trag im Rahmen einer persÃ¶nlichen Beratung. Mit arbeiter der Deutschen Rentenversicherung gehen individuell auf Sie ein, fÃ¼llen mit Ihnen gemeinsam.
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